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Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg und zur Änderung anderer 
Gesetze (Chancengleichheitsgesetz) 

Der baden-württembergische Landtag hat am 5. Oktober 2005 das Gesetz zur Verwirk­
lichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des
Landes Baden-Württemberg und zur Änderung anderer Gesetze (Chancengleichheits­
gesetz) beschlossen. Dieses Gesetz löst das Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Chancen für Frauen und der Vereinbarung von Familie und Beruf im öffentlichen 
Dienst des Landes Baden-Württemberg vom 21. Dezember 1995 ab. 

Das Chancengleichheitsgesetz hat in Umsetzung des Verfassungsauftrags nach Arti­
kel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes zum Ziel, die berufliche Chancengleichheit von 
Frauen im öffentlichen Dienst des Landes weiter voran zu bringen, die gleiche Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen entscheidend zu verbessern sowie 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Müttern wie auch Vätern ermöglichen, Er­
werbstätigkeit und Familienarbeit zu vereinbaren.  

Im Mittelpunkt der Novellierung des Landesgleichberechtigungsgesetzes stehen die 
Deregulierung des Verfahrens zur Bestellung der Beauftragten für Chancengleichheit, 
die Vereinfachung der Erstellung und Fortschreibung der Chancengleichheitspläne, die 
Implementierung von Chancengleichheit als ein von allen Beschäftigten der Landes­
verwaltung zu beachtendes Leitprinzip und die Verbesserung der Zusammenarbeit von 
Dienststellenleitung und Beauftragter für Chancengleichheit. Durch die Aufnahme von 
Begriffsbestimmungen und die Vornahme von Konkretisierungen entsteht darüber hin­
aus mehr Rechts- und Anwendungssicherheit. 

Das Chancengleichheitsgesetz enthält zudem notwendige Anpassungen an die struk­
turellen Veränderungen der Landesverwaltung durch das Verwaltungsstruktur-
Reformgesetz vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469). Mit dem Ziel, auch künftig eine sachge­
rechte Aufgabenwahrnehmung der Beauftragten für Chancengleichheit zu gewährleis­
ten, sieht das Chancengleichheitsgesetz eine Unterstützung der Beauftragten für 
Chancengleichheit in den Regierungspräsidien durch fachliche Beraterinnen für die 
großen nachgeordneten Bereiche der Polizei und Schulen vor. Den Besonderheiten im 
Bereich der Schulen wird ferner durch ein Fortbestehen der Beauftragten für Chancen­
gleichheit für Maßnahmen der unteren Schulaufsichtsbehörden auch nach Eingliede­
rung der Staatlichen Schulämter in die Landratsämter bzw. nach Angliederung an die 
Bürgermeisterämter der Stadtkreise, Rechnung getragen. 

Die nachfolgende Handreichung enthält eine Gegenüberstellung von Gesetzestext und 
amtlicher Begründung und zielt darauf ab, den Anwenderinnen und Anwendern die 
praktische Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes zu erleichtern. In der Begrün­
dung werden neben einer Erläuterung der einzelnen Vorschriften insbesondere die Un­
terschiede zum Landesgleichberechtigungsgesetz aufgezeigt.  
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Gesetz zur Verwirklichung der Chan­
cengleichheit von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst des Landes Ba­
den-Württemberg und zur Änderung 

anderer Gesetze (Chancengleichheits­
gesetz) 

Begründung 

§ 1 
Gesetzesziel 

In Erfüllung des Verfassungsauftrags 
nach Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes 
(GG) wird die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in den Behörden des Landes 
und den sonstigen in diesem Gesetz ge­
nannten Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts nach 
Maßgabe dieses Gesetzes gefördert. Ziel 
des Gesetzes ist die berufliche Förderung 
von Frauen unter Wahrung des Vorrangs 
von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung (Artikel 33 Abs. 2 GG), insbe­
sondere die Verbesserung der Zugangs- 
und Aufstiegschancen für Frauen, eine 
deutliche Erhöhung des Anteils der Frau­
en in Bereichen, in denen sie geringer 
repräsentiert sind als Männer, sowie die 
Beseitigung bestehender Benachteiligun­
gen. Weiteres Ziel ist es, auf eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Frauen und Männer hinzuwirken. 

In Umsetzung des Verfassungsauftrags 
nach Artikel 3 Abs. 2 GG gibt das Land 
Baden-Württemberg als Arbeitgeber mit 
dem Chancengleichheitsgesetz den 
Rahmen und die Instrumente für eine ge­
zielte berufliche Förderung von Frauen 
und für eine Verbesserung der Vereinbar­
keit von Beruf und Familie vor. Unter 
Wahrung des Vorrangs von Eignung, Be­
fähigung und fachlicher Leistung nach 
Artikel 33 Abs. 2 GG hat die berufliche 
Förderung von Frauen insbesondere eine 
Verbesserung der Zugangs- und Auf­
stiegschancen für Frauen sowie eine 
deutliche Erhöhung des Anteils der Frau­
en in Bereichen, in denen sie geringer 
repräsentiert sind als Männer, zum Ziel. 
Der Hinweis auf Artikel 33 Abs. 2 GG 
dient der Klarstellung. Der Aufwand für 
die Anwendung der vorgeschriebenen 
Instrumente zur beruflichen Förderung 
von Frauen, wie beispielsweise Chancen­
gleichheitsplan und Beauftragte für Chan­
cengleichheit, verringert sich in dem Ma­
ße, wie ein Frauenanteil von 50 Prozent 
in den jeweiligen Bereichen erreicht wird. 

Durch die Vorschriften zur familiengerech­
ten Arbeitszeit (§ 13), Teilzeit- und Tele­
arbeit (§ 14) sowie zur Beurlaubung und 
zum beruflichen Wiedereinstieg (§ 15) 
sollen die Dienststellen und ihre Leitun­
gen Rahmenbedingungen für eine besse­
re Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
schaffen, die es Eltern oder Elternteile 
ermöglichen, Erwerbstätigkeit und Famili­
enarbeit zu vereinbaren. Dies betrifft 
Männer und Frauen gleichermaßen. 

Den Dienststellen und ihren Leitungen 
obliegt die Umsetzung dieses Gesetzes. 
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Dabei wird die Dienststelle von der Beauf­
tragten für Chancengleichheit – als Teil 
der Dienststelle - im Rahmen der ihr vom 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Be­
fugnisse unterstützt. Die Förderung der 
beruflichen Chancengleichheit von Frau­
en und Männern ist zudem Aufgabe aller 
Beschäftigten, insbesondere derjenigen 
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
(§ 2). 

§ 2 
Besondere Verantwortung 

Alle Beschäftigten, insbesondere diejeni­
gen mit Vorgesetzten- und Leitungsauf­
gaben, fördern die tatsächliche Verwirkli­
chung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und berücksichtigen Chan­
cengleichheit als durchgängiges Leitprin­
zip in allen Aufgabenbereichen der 
Dienststelle.  

§ 2 benennt ausdrücklich alle im öffentli­
chen Dienst des Landes Beschäftigten als 
Verpflichtete, die tatsächliche Verwirkli­
chung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern zu fördern. § 2 hebt die be­
sondere Verantwortung aller Beschäftig­
ten bei der Durchsetzung des Verfas­
sungsgebots nach Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 
GG hervor. Die Förderung der Chancen­
gleichheit ist eine Querschnittsaufgabe 
und daher Aufgabe aller Beschäftigten, 
insbesondere derjenigen mit Vorgesetz­
ten- und Leitungsaufgaben. 

Die Vorschrift nimmt insbesondere die 
Vorgesetzten in die Pflicht, das Prinzip 
der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern in ihrem Verantwortungsbereich 
sowohl bei der Personalführung und ­
entwicklung, als auch bei ihren Fachauf­
gaben zu berücksichtigen. Die Förderung 
der Chancengleichheit wird zu einem 
durchgängigen Leitprinzip des Handelns 
im jeweiligen Zuständigkeitsbereich.  

Die für die Durchführung der nachfolgen­
den Vorschriften Verantwortlichen werden 
durch die gemeinsame Verantwortung 
aller Beschäftigten bei der Verwirklichung 
der Chancengleichheit flankierend unter­
stützt und entlastet. 

Darüber hinaus begründet § 2 die Ver­
pflichtung, Chancengleichheit von Frauen 
und Männern als durchgängiges Leitprin­
zip in allen Aufgabenbereichen der 
Dienststelle zu berücksichtigen (Gender 
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Mainstreaming). Die Förderung der 
Chancengleichheit als Leitprinzip bezieht 
Männer und Frauen gleichermaßen mit 
ein, geht über eine spezifische Frauenför­
derung hinaus und ist auf die Aufgaben 
der Beschäftigten bezogen. Gender 
Mainstreaming bedeutet, dass bei allen 
politischen und administrativen Entschei­
dungsprozessen und Maßnahmen die 
unterschiedlichen Lebenssituationen von 
Frauen und Männern von vornherein und 
regelmäßig berücksichtigt werden. Zu­
künftig sollen bereits bei der Entschei­
dungsfindung die unterschiedlichen Aus­
wirkungen von Regelungsvorhaben auf 
beide Geschlechter geprüft werden. Gen-
der Mainstreaming verfolgt einen proakti­
ven Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, 
Strukturen, die eine Verwirklichung der 
tatsächlichen Chancengleichheit von 
Frauen und Männern verhindern, aufzu­
decken und die Dimension der Chancen­
gleichheit frühzeitig in Lösungs- und 
Handlungsoptionen staatlich administrati­
ven Handelns einzubeziehen. 

§ 3 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für  

1. die Behörden des Landes,  

2. die Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die der alleinigen Aufsicht des Lan­
des unterstehen, mit Ausnahme der 

§ 3 legt wie bisher § 2 des Gesetzes zur 
Förderung der beruflichen Chancen für 
Frauen und der Vereinbarung von Familie 
und Beruf im öffentlichen Dienst des Lan­
des Baden-Württemberg (FG) vom 21. 
Dezember 1995 (GBl. S. 890), zuletzt ge­
ändert durch Artikel 120 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) den Gel­
tungsbereich des Gesetzes fest.  

Dieses Gesetz erstreckt sich auf die Be­
hörden und Gerichte des Landes. Hierzu 
gehören auch die Landesbetriebe nach 
§ 26 der Landeshaushaltsordnung. Die 
Formulierung der „Behörden des Landes“ 
ist angelehnt an das Landesverwaltungs­
gesetz. 

Nach Absatz 1 Nr. 2 gilt das Gesetz mit 
Ausnahmen auch für die juristischen Per­
sonen des öffentlichen Rechts. Neben 
den außeruniversitären wissenschaftli­
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außeruniversitären wissenschaftli­
chen Einrichtungen, der kommuna­
len Stiftungen, der sozialkaritativen 
Stiftungen, der Landesbank Baden-
Württemberg, der Landeskreditbank, 
der Sparkassen sowie ihrer Verbän­
de und Verbundunternehmen, des 
Badischen Gemeinde-Versicherungs-
Verbands, der Selbstverwaltungs­
körperschaften der Wirtschaft und 
der freien Berufe, der Sozialversi­
cherungsträger sowie der Landes­
verbände der Betriebskrankenkas­
sen und Innungskrankenkassen, des 
Medizinischen Dienstes der Kran­
kenversicherung, der Kassenärztli­
chen Vereinigung Baden-Württem­
berg und Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg, 

3. die Hochschulen und Berufsakade­
mien, soweit nicht das Landeshoch­
schulgesetz für wissenschaftlich Be­
schäftigte an Hochschulen, für wis­
senschaftliches und künstlerisches 
Personal an Hochschulen sowie für 
die Mitglieder des Lehrkörpers der 
Berufsakademien Regelungen ent­
hält, 

4. die Gerichte des Landes,  

5. den Südwestrundfunk dem Sinne 
nach. 

chen Einrichtungen, den kommunalen 
Stiftungen und sozialkaritativen Stiftun­
gen, sind die Landesbank Baden-
Württemberg, die Landeskreditbank, die 
Sparkassen, ihre Verbände und Verbund­
unternehmen sowie der Badische Ge­
meindeversicherungsband vom Geltungs­
bereich ausgenommen. Ausgenommen 
sind auch die Sozialversicherungsträger 
(Krankenkassen, Landwirtschaftliche Al­
terskassen und Unfallversicherungsträ­
ger) sowie die Landesverbände der Be­
triebskrankenkassen und Innungskran­
kenkassen, der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung, die Kassenärztliche 
Vereinigung und Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Baden-Württembergs. Ferner 
sind die Selbstverwaltungskörperschaften 
der Wirtschaft und der freien Verbände, 
zu denen die Kammern und berufsständi­
schen Versorgungswerke gehören, nicht 
vom Geltungsbereich erfasst. 

Für die Hochschulen und die Berufsaka­
demien des Landes stellt Absatz 1 Nr. 3 
klar, dass das Gesetz nur insoweit gilt, als 
nicht das Landeshochschulgesetz für wis­
senschaftlich Beschäftigte, für wissen­
schaftliches und künstlerisches Personal 
an den Hochschulen sowie für die Mit­
glieder des Lehrkörpers der Berufsaka­
demien Regelungen enthalten.  

Abs. 1 Nr. 5 berücksichtigt die Besonder­
heiten des Südwestrundfunks, die aus der 
gemeinsamen Trägerschaft der Bundes­
länder Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz für den Südwestrundfunk als Zwei­
Länder-Anstalt entstehen. „Dem Sinne 
nach“ bedeutet, dass dem Südwestrund­
funk die Möglichkeit eingeräumt wird, von 
einzelnen Regelungen dieses Gesetzes 
abzuweichen, wenn sie zu Umsetzungs­
problemen in der Zwei-Länder-Anstalt füh­
ren. Dem SWR obliegt es, die aus seiner 
besonderen Struktur resultierenden Abwei­
chungen in seinen Chancengleichheitsplan 
im Einvernehmen mit den Gleichstellungs­
beauftragten verbindlich festzulegen. 
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(2) Auf die Gemeinden, die Landkreise, 
die Zweckverbände, die Gemeindeverwal­
tungsverbände, den Kommunalverband 
für Jugend und Soziales, die Gemeinde­
prüfungsanstalt, die Datenzentrale, den 
Kommunalen Versorgungsverband, die 
Nachbarschaftsverbände, die Regional­
verbände und den Verband Region Stutt­
gart finden ausschließlich §§ 23 und 24 
Anwendung. § 16 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) Bei der Umwandlung einer in landes­
eigener Verwaltung geführten Einrichtung 
oder einer vom Geltungsbereich des Ge­
setzes erfassten juristischen Person des 
öffentlichen Rechts in eine private 
Rechtsform ist auf die Verwirklichung der 
Ziele dieses Gesetzes hinzuwirken. 

Nach Absatz 2 finden auf die in den Ge­
meinden und Landkreisen sowie für die in 
sonstigen kommunal getragenen Körper­
schaften und Anstalten beschäftigten 
Personen ausschließlich § 23 und 24 die­
ses Gesetzes Anwendung. Für Maßnah­
men der Gemeinden und Landkreise als 
untere Schulaufsichtsbehörden ist die 
Sonderregelung nach § 16 Abs. 3 dieses 
Gesetzes zu beachten. 

Nach Absatz 3 wird das Land zu einem 
Tätigwerden dahingehend verpflichtet, bei 
der Privatisierung von Einrichtungen der 
unmittelbaren Landesverwaltung oder bei 
der Umwandlung einer vom Geltungsbe­
reich dieses Gesetzes umfassten juristi­
schen Person des öffentlichen Rechts in 
private Rechtsform darauf hinzuwirken 
(z.B. im Umwandlungs-/Gesellschaftsver­
trag), dass in Umsetzung der Ziele dieses 
Gesetzes die wichtigsten Instrumente 
dieses Gesetzes zur Verbesserung der 
beruflichen Chancen von Frauen und zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa­
milie und Beruf weiterhin entsprechende 
Anwendung finden. Insbesondere soll ei­
ne deutliche Erhöhung des Beschäfti­
gungsanteils von Frauen in den Berei­
chen, in denen sie geringer repräsentiert 
sind als Männer, weiterhin Ziel der Perso­
nalplanung und Personallenkung bleiben. 
Absatz 3 verpflichtet das Land, sich inten­
siv um eine entsprechende Verwirkli­
chung der Ziele dieses Gesetzes zu be­
mühen. 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Geset­
zes sind Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter, Beamtinnen und Beamte sowie 
Auszubildende, ferner Richterinnen und 
Richter. 

(2) Familienpflichten im Sinne dieses Ge­
setzes bestehen, wenn eine beschäftigte 

Absatz 1 definiert - wie bisher § 3 Abs. 1 
FG - den Begriff der Beschäftigten. Da­
nach zählen zu den „Beschäftigten“ die 
Personen im Beamten- und Arbeitneh­
merverhältnis, die Richterinnen und Rich­
ter sowie die zu ihrer Berufsausbildung 
beschäftigten Personen. 

Absatz 2 definiert erstmals den Begriff der 
Familienpflichten, der in mehreren Be­
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Person mindestens ein Kind unter 18 Jah­
ren oder einen nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich 
betreut oder pflegt. 

(3) Dienststellen im Sinne dieses Geset­
zes sind die einzelnen Behörden, Verwal­
tungsstellen der in § 3 genannten Körper­
schaften, Anstalten und Stiftungen sowie 
die Gerichte, die Hochschulen und die 
Schulen. 

(4) Beförderung im Sinne dieses Geset­
zes ist auch die Verleihung eines anderen 
Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne
Änderung der Amtsbezeichnung, die Ü­
bertragung eines anderen Amtes mit glei­
chem Endgrundgehalt und anderer Amts­
bezeichnung unter gleichzeitigem Wech­
sel der Laufbahngruppe, die Verleihung 
eines Richteramtes mit höherem End­
grundgehalt und die Übertragung einer 
höher zu bewertenden Tätigkeit sowie die 
Gewährung einer Amtszulage.  

(5) Eine geringere Repräsentanz von 
Frauen im Sinne dieses Gesetzes ist ge­
geben, wenn innerhalb des Geltungsbe­
reichs eines Chancengleichheitsplans in 
einer Lohn-, Vergütungs- oder Besol­
dungsgruppe oder in Positionen mit Vor­
gesetzten- und Leitungsaufgaben weniger 
Frauen als Männer beschäftigt sind. In­
nerhalb dieser Bereiche soll auf Antrag 
der Beauftragten für Chancengleichheit 
eine weitere Differenzierung nach Lauf­

stimmungen dieses Gesetzes von Bedeu­
tung ist, so z. B. bei den Vorschriften zur 
familiengerechten Arbeitszeit (§ 13), Teil­
zeit- und Telearbeit (§14) sowie zur Beur­
laubung und zum beruflichen Wiederein­
stieg (§ 15). Die Definition ist angelehnt 
an § 153 b des Landesbeamtengesetzes 
(LBG) „Beurlaubung aus familiären Grün­
den“ und § 153 e LBG „Teilzeitbeschäfti­
gung aus familiären Gründen“. 

Absatz 3 bestimmt wie bisher § 3 Abs. 2 
FG den für das Gesetz maßgebenden 
Begriff der Dienststelle in Anlehnung an 
§ 9 des Landespersonalvertretungsgeset­
zes (LPVG). Dienststellen im Sinne die­
ses Gesetzes sind die einzelnen Behör­
den, die Verwaltungsstellen der in § 3 ge­
nannten Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen sowie die Gerichte, die Hoch­
schulen und die Schulen. Die Universi­
tätsklinika sind seit dem 1. Januar 1998 
Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 1 
des Universitätsklinika-Gesetzes), so dass 
eine zusätzliche Erwähnung der Universi­
tätsklinika in Absatz 3 entbehrlich ist. 

Absatz 4 legt, wie bisher in § 3 Abs. 3 FG 
geregelt, den Begriff der Beförderung fest. 

Absatz 5 enthält – wie bisher § 3 Abs. 4 
FG - eine Definition der Unterrepräsen­
tanz von Frauen. Frauen sind unterreprä­
sentiert, wenn der Frauenanteil an den 
Beschäftigten in den einzelnen Bereichen 
jeweils unter 50 Prozent liegt. Das Gesetz 
geht davon aus, dass die geringere Rep­
räsentanz von Frauen in Teilen des öf­
fentlichen Dienstes und in den Gremien 
auf strukturelle Diskriminierungen zurück­
zuführen ist, die Fördermaßnahmen er­
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bahnen oder Beschäftigungsbereichen 
vorgenommen werden, wenn die Reprä­
sentanz von Frauen in verschiedenen 
Laufbahnen oder Beschäftigungsberei­
chen innerhalb einer Lohn-, Vergütungs- 
oder Besoldungsgruppe erheblich von­
einander abweicht.  

fordern. Eine Unterrepräsentanz von 
Frauen findet sich insbesondere im höhe­
ren Dienst und in Positionen mit Vorge­
setzten- und Leitungsaufgaben.  

Die Begriffsbestimmung der geringeren 
Repräsentanz von Frauen ist ergänzt um 
die „Positionen mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben“. Bei den obersten Lan­
desbehörden sind dies alle Stellen begin­
nend mit der stellvertretenden Referatslei­
tungsfunktion. Bei den Landesoberbehör­
den und Landesmittelbehörden sind Stel­
len beginnend mit Referatsleitungsfunkti­
onen solche mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben im Sinne dieses Geset­
zes. Bei allen anderen Behörden sind 
dies alle Behördenleitungen und deren 
Stellvertretungen. 

Absatz 5 Satz 2 bestimmt, dass die 
Dienststelle auf Antrag der Beauftragten 
für Chancengleichheit im Chancengleich­
heitsplan eine weitere Differenzierung 
nach Laufbahnen oder Beschäftigungsbe­
reichen vornehmen soll, soweit die Re­
präsentanz von Frauen bei verschiedenen 
Laufbahnen oder Beschäftigungsberei­
chen innerhalb einer Lohn-, Vergütungs­
oder Besoldungsgruppe erheblich von­
einander abweicht. Dies kann zum Bei­
spiel relevant werden für Dienststellen, 
bei denen der Anteil der Frauen im nicht­
technischen Dienst weit über 50 Prozent 
liegt, während er bei den Frauen im tech­
nischen Dienst sehr gering ist. Hierbei 
handelt es sich um eine Sollvorschrift, die 
es der Dienstelle nur bei Vorliegen zwin­
gender Gründe gestattet, von einer weite­
ren Differenzierung abzusehen.  

Die bisher verwendeten Begriffe „Frauen­
förderplan“ und „Frauenvertreterin“ wer­
den durch eine Terminologie ersetzt, die 
das Ziel der Verwirklichung gleicher 
Chancen für Frauen im öffentlichen 
Dienst des Landes hervorhebt. Der Begriff 
der Frauenförderung vermittelt die unzu­
treffende Vorstellung, dass Frauen auf­
grund mangelnder Qualifikation oder 
sonstiger Defizite gefördert werden müss­
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(6) Frühzeitige Beteiligung im Sinne die­
ses Gesetzes bedeutet, dass die Beauf­
tragte für Chancengleichheit an der Ent­
scheidungsfindung gestaltend mitwirken 
und Einfluss nehmen kann. Die Beteili­
gung der Beauftragten für Chancen­
gleichheit soll vor Beteiligung der Perso­
nalvertretung erfolgen. 

ten. Die bisher verwendeten Bezeichnun­
gen werden ersetzt durch die Begriffe 
„Chancengleichheitsplan“ und „Beauftrag­
te für Chancengleichheit“. 

In Absatz 6 wird erstmals die in einzelnen 
Vorschriften dieses Gesetzes vorgesehe­
ne frühzeitige Beteiligung der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit definiert. Eine 
frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses 
Gesetzes bedeutet, dass die Beauftragte 
für Chancengleichheit in Entscheidungs­
prozesse der Dienststelle so rechtzeitig 
einzubinden ist, dass sie an der Entschei­
dungsfindung ihrer Dienststelle gestaltend 
mitwirken und Einfluss nehmen kann. Die 
Beauftragte für Chancengleichheit ist so 
rechtzeitig über alle für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu informieren, 
dass ihr ausreichend Zeit zur Willensbil­
dung und Meinungsäußerung verbleibt. 
Die Dienststelle muss das Vorbringen der 
Beauftragten für Chancengleichheit zur 
Kenntnis nehmen und bei der Entschei­
dung ernsthaft in Erwägung ziehen. Eine 
Beteiligung der Beauftragten für Chan­
cengleichheit soll so rechtzeitig erfolgen, 
dass alle wesentlichen Ergebnisse ihrer 
Beteiligung in den Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozeß der Dienststellen­
leitung einfließen und entsprechend be­
rücksichtigt werden können. Die frühzeiti­
ge Beteiligung der Beauftragten für Chan­
cengleichheit räumt ihr keine Entschei­
dungsbefugnis ein, sondern dient viel­
mehr einer besseren Einbindung der 
gleichberechtigungsrelevanten Gesichts­
punkte in den verwaltungsinternen Ent­
scheidungsprozess. Eine konkrete zeitli­
che Eingrenzung der „frühzeitigen Beteili­
gung“ ist aber nicht möglich. Es kommt 
dabei auf den konkreten Einzelfall an, et­
wa die Dringlichkeit der Maßnahme und 
wie komplex eine Maßnahme ist. Eine 
Mitbestimmung vergleichbar der §§ 69 
und 75 f. des LPVG ist damit nicht ver­
bunden. 

Absatz 6 Satz 2 stellt klar, dass die Betei­
ligung der Beauftragten für Chancen­
gleichheit vor der Personalvertretung er­
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folgen soll. Eine Beteiligung vor der Per­
sonalvertretung entspricht ihrer Rechts­
stellung. Die Beauftragte für Chancen­
gleichheit ist der Dienststellenleitung di­
rekt zugeordnet und unterstützt diese bei 
der Umsetzung des Gesetzes (§§ 19 Abs. 
1, 21 Abs. 1). Damit wird gleichzeitig in 
Abgrenzung zum Personalrat die andere 
Rechtsstellung der Beauftragten für 
Chancengleichheit deutlich. Die der Be­
auftragten für Chancengleichheit nach 
diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben 
sind dienstliche Aufgaben. Anders als die 
Personalvertretung ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit keine Interessen­
vertreterin aller Beschäftigten.  

In begründeten Fällen, etwa bei besonde­
rer Dringlichkeit der Maßnahme, ist eine 
zeitgleiche Beteiligung der Beauftragten 
für Chancengleichheit und Personalver­
tretung zulässig. 

Nach § 68 Abs. 2 des LPVG ist die Per­
sonalvertretung zur Durchführung ihrer 
Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten. „Umfassend“ bedeutet, dass 
die Personalvertretung auch über die 
Stellungnahme der Beauftragten für 
Chancengleichheit zu unterrichten ist 
(BVerwG, Beschluss v. 20. März 1996, 
abgedruckt in PersV 1996, 473, 479).  

Die Definition der frühzeitigen Beteiligung 
beseitigt die bisher nicht einheitliche Aus­
legung und Einbindung der Beauftragten 
für Chancengleichheit an Entscheidungen 
und Maßnahmen ihrer Dienststelle, an 
denen sie nach Maßgabe des Gesetzes 
zu beteiligen ist. Die Begriffsbestimmung 
schafft Rechtsklarheit. 

§ 5 
Erstellung des Chancengleichheits­

plans 

(1) Jede personalverwaltende Dienststel­
le, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 
und mehr Beschäftigte umfasst, erstellt 
mindestens einen Chancengleichheits­
plan. Für die Ministerien ist jeweils ein 

Absatz 1 verpflichtet wie bisher § 4 Abs. 1 
FG alle personalverwaltenden Dienststel­
len, deren Personalverwaltungsbefugnis 
50 und mehr Beschäftigte umfasst, für 
ihren Zuständigkeitsbereich mindestens 
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gesonderter Chancengleichheitsplan zu 
erstellen. 

(2) Ist die personalverwaltende Dienststel­
le, deren Personalverwaltungsbefugnis 
Beschäftigte einer nachgeordneten 
Dienststelle umfasst, an der Personalpla­
nung und der Personalauswahl der nach­
geordneten Dienststelle nicht unmittelbar 
beteiligt, kann sie von der Erstellung ei­
nes Chancengleichheitsplans absehen. 
Diese Beschäftigten sind in den Chan­
cengleichheitsplan der nachgeordneten 
Dienststelle aufzunehmen und bei der 
Berechnung nach Absatz 1 Satz 1 zu be­
rücksichtigen. 

einen Chancengleichheitsplan zu erstel­
len. Über die Erstellung von nur einem 
oder mehrerer Chancengleichheitspläne 
getrennt für unterschiedliche Bereiche, 
wie z. B. für verschiedene nachgeordnete 
Behörden oder für verschiedene Lauf­
bahngruppen entscheidet die personal-
verwaltende Dienststelle. Es sollten nur 
Bereiche in einem Chancengleichheits­
plan zusammengefasst werden, die aus 
sachlichen Gründen zusammengehören. 
Für die Beschäftigten der Ministerien ist 
jeweils ein gesonderter Chancengleich­
heitsplan zu erstellen. 

Der Chancengleichheitsplan ist ein we­
sentliches Instrument der Personalpla­
nung und Personalentwicklung und wich­
tige Grundlage für eine längerfristige ge­
zielte Förderung von Frauen. Kernstück 
des Chancengleichheitsplans ist die Fest­
legung, mit welchen personellen, organi­
satorischen und fortbildenden bzw. quali­
fizierenden Maßnahmen eine Steigerung 
des Anteils der Frauen dort, wo diese un­
terrepräsentiert sind, erreicht werden soll. 

Neu ist die in Absatz 2 geregelte Aus­
nahme von Absatz 1. Hat die nächsthöhe­
re Dienststelle die Personalverwaltungs­
befugnis für einen Teil der Beschäftigten 
einer nachgeordneten Dienststelle, kann 
die personalverwaltende Dienststelle hin­
sichtlich dieser Beschäftigten ausnahms­
weise von der Erstellung eines Chancen­
gleichheitsplans absehen, soweit die 
nachgeordnete Behörde an der Personal­
planung und Personalauswahl maßgeb­
lich beteiligt ist und sich die Personalver­
waltungsbefugnis der nächsthöheren 
Dienststelle auf die formale Ernennung 
bzw. Begründung des Dienst- oder Ar­
beitsverhältnisses beschränkt, ohne dass 
diese selbst personalplanerisch auf die 
Einstellung oder Ernennung entscheiden­
den Einfluss nehmen kann. Diese Be­
schäftigten der nachgeordneten Dienst­
stelle sind in den Chancengleichheitsplan 
ihrer Dienststelle aufzunehmen und bei 
der Berechnung der Zahl der Beschäftig­
ten als Bezugsgröße nach Absatz 1 Satz 
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(3) In besonders gelagerten Einzelfällen 
kann mit Genehmigung des jeweiligen 
Fachministeriums und des für Frauenfra­
gen zuständigen Ministeriums von der 
Erstellung eines Chancengleichheitsplans 
abgesehen werden. 

(4) Der Chancengleichheitsplan ist für die 
Dauer von fünf Jahren zu erstellen und 
soll bei erheblichen strukturellen Ände­
rungen angepasst werden. Bei der Erstel­
lung des Chancengleichheitsplans und 
seiner Anpassung ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit mit dem Ziel einer ein­
vernehmlichen Regelung frühzeitig zu 
beteiligen. 

1 zu berücksichtigen. § 16 Abs. 1 bleibt 
hiervon unberührt. 

Bei einem Auseinanderfallen der Perso­
nalverwaltungsbefugnis und der Perso­
nalplanung ist eine kontinuierliche Förde­
rung von Frauen erschwert. Absatz 2 soll 
es ermöglichen, dass in den Fällen, in 
denen die Personalauswahl und Perso­
nalplanung überwiegend von der nachge­
ordneten Dienststelle durchgeführt, die 
Personalverwaltungsbefugnis jedoch for­
mal bei der nächsthöheren Dienststelle 
wahrgenommen wird, die Dienststelle, die 
die Personalauswahl trifft, einen Chan­
cengleichheitsplan für alle Beschäftigten 
ihrer Dienststelle erstellen kann.  

Absatz 2 ermöglicht in den Fällen, in de­
nen die personalverwaltende Dienststelle 
auch die Personalplanung für einen be­
stimmten Bereich beibehalten möchte, 
eine dienststellenübergreifende Planung 
und andererseits in den Fällen, in denen 
die Personalplanung und –auswahl über­
wiegend auf den nachgeordneten Bereich 
delegiert wurde, eine dienststelleneinheit­
liche Personalplanung vor Ort.  

Nach Absatz 3 kann - wie bisher - in be­
sonders gelagerten Einzelfällen mit Ge­
nehmigung des jeweiligen Fachministeri­
ums und des für Frauenfragen zuständi­
gen Ministeriums von der Erstellung eines 
Chancengleichheitsplans abgesehen 
werden. 

Die Geltungsdauer des Chancengleich­
heitsplans wird verlängert. Nach Absatz 4 
Satz 1 ist der Chancengleichheitsplan 
künftig auf die Dauer von fünf Jahren 
auszurichten. Wie bisher soll der Chan­
cengleichheitsplan bei erheblichen struk­
turellen Änderungen (z.B. Zusammenle­
gung von Dienststellen, erheblichen Um­
strukturierungen und Organisationsände­
rungen innerhalb der Dienststelle) ange­
passt werden. Der Chancengleichheits­
plan selbst wird unter Federführung der 
Dienststellenleitung bzw. Personalverwal­
tung erstellt. Der Personalrat ist nach 
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(5) Die Chancengleichheitspläne und ihre 
Anpassung sind der Dienstaufsichtsbe­
hörde, die ihre Beauftragte für Chancen­
gleichheit beteiligt, vorzulegen. Chancen­
gleichheitspläne der übrigen, der alleini­
gen Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sind der Dienst­
stelle, die die Rechtsaufsicht ausübt, vor­
zulegen. 

Maßgabe § 79 Abs. 3 Nr. 16 des LPVG 
bei der Erstellung und Anpassung des 
Chancengleichheitsplans zu beteiligen. 

Absatz 4 Satz 2 entspricht bis auf die Än­
derungen der Begriffe „Frauenförderplan“ 
und „Frauenvertreterin“ § 4 Abs. 2 FG. 
Nach Absatz 4 Satz 2 ist die Beauftragte 
für Chancengleichheit bei der Erstellung 
und Anpassung des Chancengleichheits­
plans mit dem Ziel einer einvernehmli­
chen Regelung frühzeitig zu beteiligen. 
Sollte kein Einvernehmen zustande kom­
men, hat die Dienststellenleitung über die 
divergierenden Auffassungen zu ent­
scheiden. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit ist 
bereits in der konzeptionellen Phase, ins­
besondere bei der Festlegung der konkre­
ten Zielvorgaben und Maßnahmen zur 
Zielerreichung einzubeziehen. Die Beauf­
tragte für Chancengleichheit hat darauf zu 
achten, dass im Chancengleichheitsplan 
die einzelnen Bereiche mit geringerer 
Repräsentanz dargestellt sind.  

Nach der Genehmigung des Chancen­
gleichheitsplans durch die Dienststellen­
leitung wird der Chancengleichheitsplan 
für die vom Geltungsbereich erfassten 
Dienststellen und die Dienststellenleitun­
gen verbindlich. Der Chancengleichheits­
plan soll mit allen verfügbaren Mitteln der 
Personal- und Organisationsplanung um­
gesetzt werden. Nur unabweisbare nach­
folgende Veränderungen können zu Ab­
weichungen führen. 

Wie bisher (§ 4 Abs. 4 FG) enthält Absatz 
5 die Verpflichtung der Dienststellen, den 
Chancengleichheitsplan der Dienstauf­
sichtsbehörde bzw. der Rechtsaufsichts­
behörde vorzulegen. Diese Vorschrift 
steht im Zusammenhang mit § 7 Abs. 1, 2 
und 4. Bei erheblichen Abweichungen von 
den Zielvorgaben des Chancengleich­
heitsplans kann sich die Dienstaufsichts­
behörde die Zustimmung bei jeder weite­
ren Einstellung oder Beförderung in ei­
nem Bereich mit geringerer Repräsentanz 
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(6) Der Chancengleichheitsplan ist in den 
vom Geltungsbereich des Chancen­
gleichheitsplans erfassten Dienststellen 
an geeigneter Stelle zur Einsicht auszule­
gen, auszuhängen oder in sonstiger ge­
eigneter Weise bekannt zu machen.  

(7) Zusammen mit dem Chancengleich­
heitsplan ist alle fünf Jahre eine Übersicht 
über die Beschäftigtenstruktur der einzel­
nen Dienststellen zu erstellen und in der 
jeweiligen Dienststelle in geeigneter Wei­
se bekannt zu machen. 

von Frauen vorbehalten. Kenntnis erlangt 
die Dienstaufsichtsbehörde durch den 
jeweiligen Chancengleichheitsplan und 
den Zwischenbericht (§ 7 Abs. 2), der 
Auskunft gibt über den Stand der Erfül­
lung der im Chancengleichheitsplan fest­
gelegten Zielvorgaben. 

Absatz 6 verpflichtet - wie bisher § 4 Abs. 
5 FG - zur Veröffentlichung des Chan­
cengleichheitsplans in allen vom Gel­
tungsbereich erfassten Dienststellen. Der 
Chancengleichheitsplan ist an geeigneter 
Stelle zur Einsicht auszulegen, auszu­
hängen oder in sonstiger geeigneter Wei­
se bekannt zu machen. Die Beschäftigten 
und insbesondere die Personalvertretung 
müssen die Möglichkeit haben, sich über 
den Inhalt des Chancengleichheitsplans 
zu informieren. 

Absatz 7 begründet die bisher in § 5 Abs. 
2 FG geregelte Verpflichtung jeder ein­
zelnen Dienststelle, alle fünf Jahre eine
Übersicht über die Beschäftigtenstruktur 
zu erstellen. Neu ist die Verpflichtung, 
diese Übersicht den Beschäftigten in der 
jeweiligen Dienststelle allgemein bekannt 
zu machen. Hierbei sind die nach § 6 
Abs. 1 zu erhebenden Daten auszuwer­
ten. Mit dieser Übersicht werden die Per­
sonalentwicklung in der jeweiligen Dienst­
stelle und der Stand der Umsetzung der 
in den Chancengleichheitsplänen enthal­
tenen Zielvorgaben für die Beschäftigten 
transparent und nachvollziehbar. Diese 
Übersicht ist für die Beschäftigten einer 
Dienststelle oftmals die einzige Möglich­
keit, sich über den Sachstand und die 
Personalentwicklung innerhalb der jewei­
ligen Dienststelle zu informieren, da für 
eine Vielzahl von Dienststellen mehrere 
Chancengleichheitspläne - abhängig von 
der Personalverwaltungsbefugnis - gelten. 
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§ 6 
Inhalt des Chancengleichheitsplans 

(1) Der Chancengleichheitsplan hat eine 
Bestandsaufnahme und beschreiben­
de Auswertung der Beschäftigten­
struktur seines jeweiligen Geltungsbe­
reiches zu enthalten. Im Chancen­
gleichheitsplan ist darzustellen, in wel­
chen Bereichen die Frauen unterrep­
räsentiert sind. Hierfür sind alle fünf 
Jahre folgende Daten jeweils getrennt 
nach Geschlecht zu erheben und aus­
zuwerten: 

- die Zahl der Beschäftigten, gegliedert 
nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besol­
dungs-, Vergütungs- und Lohngrup­
pen, Laufbahnen und Berufsgruppen, 

- die Zahl der Beurlaubten und Beschäf­
tigten in Positionen mit Vorgesetzten-
und Leitungsaufgaben sowie 

- die Zahl der Auszubildenden, geglie­
dert nach Laufbahnen und Ausbil­
dungsberuf.  

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjah­
res. 

§ 6 regelt wie bisher § 5 FG den Inhalt 
des Chancengleichheitsplans. Nach Ab­
satz 1 hat der Chancengleichheitsplan als 
Instrument der Personalplanung und ­
entwicklung eine Bestandsaufnahme und 
beschreibende Auswertung der Beschäf­
tigtenstruktur seines jeweiligen Geltungs­
bereiches zu enthalten. Insbesondere 
sind im Chancengleichheitsplan die Be­
reiche, in denen die Frauen geringer rep­
räsentiert sind als Männer, darzustellen. 

§ 6 sieht eine erhebliche Vereinfachung 
bei der Erstellung und Fortschreibung der 
Chancengleichheitspläne vor. 

Absatz 1 benennt die als Grundlage für 
den Chancengleichheitsplan unverzicht­
baren statistischen Angaben, die Auskunft 
geben über die Beschäftigtenstruktur in 
den vom Geltungsbereich des Chancen­
gleichheitsplans erfassten Dienststellen. 
Im Chancengleichheitsplan ist der Anteil 
der Frauen und Männer, in den Lohn-, 
Vergütungs- und Besoldungsgruppen, 
den Laufbahnen und Berufsgruppen so­
wie in den Positionen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben, gegliedert nach 
Voll- und Teilzeit darzustellen und festzu­
stellen, in welchen Bereichen die Frauen 
unterrepräsentiert sind. Wie sich Unter­
schiede im Vergleich zu den Anteilen von 
Frauen und Männern erklären lassen, ist 
Inhalt der Auswertung.  

Nicht mehr zwingender Bestandteil des 
Chancengleichheitsplans ist die Gliede­
rung der Beurlaubten nach Beurlau­
bungsgrund. Die bisher nach § 5 Abs. 1 
Nr. 3 FG erforderliche stellenscharfe 
Prognose freiwerdender und zu beset­
zender Personalstellen ist nicht mehr 
zwingender Bestandteil des Chancen­
gleichheitsplans. Die nach § 5 Abs. 1 Nr. 
2 FG erforderlichen Daten werden erheb­
lich reduziert und in § 7 neu geregelt. Die 
in Absatz 1 enthaltenen und für die Per­
sonalbestandsanalyse unverzichtbaren 
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(2) Der Chancengleichheitsplan hat die 
Zielvorgabe zu enthalten, mindestens die 
Hälfte der durch Einstellung zu besetzen­
den Stellen in Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, zur Besetzung 
durch Frauen vorzusehen. Sind in Berei­
chen geringerer Repräsentanz von Frau­
en voraussichtlich nicht genügend Frauen 
mit der notwendigen Qualifikation zu ge­
winnen, können entsprechend weniger 
Stellen zur Besetzung mit Frauen vorge­
sehen werden. Dies ist im Chancen­
gleichheitsplan darzulegen. Bei Beförde­
rungen und der Übertragung höherwerti­
ger Tätigkeiten ist der Anteil der Frauen in 
Bereichen, in denen sie in geringerer Zahl 
beschäftigt sind als Männer, deutlich zu 
erhöhen. Der Vorrang von Eignung, Befä­
higung und fachlicher Leistung ist zu be­
achten. 

Daten sind nicht mehr wie bisher nach 
§ 5 Abs. 1 FG jährlich, sondern zukünftig 
alle fünf Jahre vor Erstellung des Chan­
cengleichheitsplans mit Stand vom 30. 
Juni zu erheben; der Begriff der „Funkti­
onsstellen“ wird zur Klarstellung ersetzt 
durch die Formulierung „Positionen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben“. 
Die erhebliche Vereinfachung der statisti­
schen Datenerhebung nur noch alle fünf 
Jahre führt zu einer nachhaltigen Verrin­
gerung des Verwaltungsaufwands und 
damit der Kosten. 

Zukünftig ist eine stellenscharfe Prognose 
freiwerdender und zu besetzender Perso­
nalstellen nicht mehr zwingender Be­
standteil des Chancengleichheitsplans. § 
7 Abs. 2 ersetzt § 5 Abs. 1 Nr. 3 FG. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die bisher 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 FG erforderliche 
Aufstellung der zu erwartenden personel­
len Veränderungen auf der Grundlage 
einer stellenscharfen Prognose freiwer­
dender und zu besetzender Personalstel­
len kaum möglich ist, da diese Angaben 
bereits nach kurzer Zeit nicht mehr der 
Realität entsprechen. Dies gilt für die auf 
der Grundlage dieser Prognosen erstell­
ten Ziel- und Zeitvorgaben im Frauenför­
derplan gleichermaßen. Stattdessen soll 
in Zukunft im Chancengleichheitsplan die 
verbindliche Zielvorgabe aufgenommen 
werden, mindestens die Hälfte der durch 
Einstellung zu besetzenden Personalstel­
len in einem Bereich, in dem Frauen un­
terrepräsentiert sind, zur Besetzung durch 
Frauen vorzusehen. Bei Beförderungen
und der Übertragung höherwertiger Tätig­
keiten soll der Anteil der Frauen in Berei­
chen, in denen sie geringer repräsentiert 
sind, deutlich erhöht werden. 

Ist ein bestimmtes Geschlecht unver­
zichtbare Voraussetzung für eine Tätigkeit 
oder sind nicht genügend Frauen mit der 
notwendigen Qualifikation zu gewinnen, 
sind Abweichungen von der Zielvorgabe 
nach Absatz 2 zulässig. Auf diese Weise 
werden die in den Dienststellen vorhan­
denen Unterschiede und Besonderheiten 
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berücksichtigt (z.B. geringe Zahl an Be­
werbungen von Frauen im Bereich der 
Straßenbauverwaltung). 

Mit Blick auf eine längerfristige gezielte 
Förderung von Frauen soll auf die Perso­
nalplanung und -entwicklung dergestalt 
eingewirkt werden, dass eine Steigerung 
des Anteils der Frauen dort, wo diese un­
terrepräsentiert sind, unter Beachtung des 
Grundsatzes der Bestenauslese (Artikel 
33 Abs. 2 GG, § 7 des Beamtenrechts­
rahmengesetz, § 11 des LBG) erreicht 
wird. Der Vorrang von Eignung, Befähi­
gung und fachlicher Leistung wird in § 6 
Abs. 2 und § 10 Abs. 1 ausdrücklich her­
vorgehoben. Die Zielvorgabe bindet die 
Dienststelle nicht unmittelbar bei der Be­
setzung einer bestimmten Stelle und be­
gründet keinen individuellen Rechtsan­
spruch der Bewerberin. Die Stellenbeset­
zung selbst richtet sich nach den allge­
meinen dienstrechtlichen Bestimmungen. 
Unter mehreren Bewerbern und Bewerbe­
rinnen entscheidet die bessere Qualifika­
tion. Bei gleichwertiger Qualifikation wird 
das Ergebnis der Auswahlentscheidung 
nicht automatisch zugunsten der Bewer­
berin vorgegeben. Die Auswahlentschei­
dung erfolgt vielmehr aufgrund sorgfälti­
ger Prüfung des Einzelfalls. Neben dem 
Ziel der Frauenförderung in Bereichen 
ihrer Unterrepräsentanz – das zugunsten 
der Bewerberinnen streitet – haben die 
Personalverantwortlichen die in der Per­
son der Bewerber liegenden Umstände zu 
berücksichtigen und sie gegeneinander 
abzuwägen. Eine bevorzugte Berücksich­
tigung von Frauen unterbleibt, wenn die in 
der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. 

Die in Absatz 2 vorgesehene verbindliche 
Zielvorgabe einer Stellenbesetzung von 
mindestens 50 Prozent ist mit nationalem 
Verfassungsrecht und mit europäischem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar (EuGH, 
Urt. v. 17.10.1995-Rs. C-450/93 Eckhard 
Kalanke/Bremen; EuGH, Urt. v. 
11.11.1997–Rs. C-409/95 Helmut Mar­
schall/NRW; EuGH, Urt. v. 28.3.2000 – 
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(3) Im Chancengleichheitsplan ist festzu­
legen, mit welchen personellen, organisa­
torischen, fortbildenden und qualifizieren­
den Maßnahmen die geringere Repräsen­
tanz von Frauen abgebaut werden soll.  

Rs. C-158/1997 Georg Badeck u.a. / Hes­
sen). 

Zweck der Regelungen ist es, die nach 
wie vor bestehende Unterrepräsentanz 
der Frauen insbesondere im höheren 
Dienst, in höherwertigen Tätigkeiten und 
in Positionen mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben zu beseitigen. Daher ist 
die beabsichtigte Regelung auch zeitlich 
begrenzt. Sie ist nur solange anwendbar, 
wie Frauen in einem bestimmten Bereich 
unterrepräsentiert sind. 

Absatz 3 enthält wie schon § 5 Abs. 3 
Satz 2 FG die Verpflichtung, im Chancen­
gleichheitsplan festzulegen und darzustel­
len, mit welchen personellen, organisato­
rischen und fortbildenden bzw. qualifizie­
renden Maßnahmen die gezielte berufli­
che Förderung von Frauen in Erfüllung 
der nach Absatz 2 festgelegten Zielvor­
gaben konkret erreicht und die geringere 
Repräsentanz von Frauen abgebaut wer­
den soll. Voraussetzung für eine effektive 
Frauenförderung ist zunächst die Erhö­
hung des Frauenanteils in Positionen, die 
Grundlage für eine (spätere) Beförderung 
bilden können. Des Weiteren ist darauf 
hinzuwirken, dass den gleich qualifizierten 
weiblichen Beschäftigten durch Fortbil­
dung, Abordnung und durch Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten entsprechende 
Chancen zur beruflichen Qualifikation er­
öffnet werden mit dem Ziel, den Frauen­
anteil insbesondere in Positionen mit Vor­
gesetzten- und Leitungsaufgaben – in de­
nen Frauen noch stark unterrepräsentiert 
sind – zu erhöhen. Diese Personalent­
wicklungsmaßnahmen sind das Kernstück 
des Chancengleichheitsplans.  

Zum Erreichen der Zielvorgaben sind alle 
verfassungsrechtlich zulässigen Mittel 
einzusetzen. Hierzu gehören unter ande­
rem eine entsprechende Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber, Personal­
entwicklungsmaßnahmen oder auch die 
Bevorzugung von Frauen bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis­
tung nach erfolgter Einzelfallprüfung. Die 
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§ 7 

Erfüllung des Chancengleichheits­

plans 


(1) Nach drei Jahren und im nächsten 
Chancengleichheitsplan stellt jede 
Dienststelle, die den Chancengleichheits­
plan erstellt, den Stand der Erfüllung der 
im Chancengleichheitsplan festgelegten 
Zielvorgaben fest. Die jeweils zuständige 
Beauftragte für Chancengleichheit ist 
frühzeitig zu beteiligen. Werden die Ziel­
vorgaben des Chancengleichheitsplans 
nicht erreicht, sind die Gründe darzule­
gen. Hierfür sind folgende Daten jeweils 
getrennt nach Geschlecht zu erheben und 
auszuwerten: die Zahl der Einstellungen 
in Bereichen geringerer Repräsentanz 
von Frauen, die Zahl der Bewerbungen 
auf und die Besetzung von Positionen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben so­
wie die Zahl der Teilnehmenden an Quali­
fizierungsmaßnahmen, die zur Übernah­
me höherwertiger Tätigkeiten vorbereiten. 
Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjah­
res. 

Zielvorgaben eröffnen jedoch keine 
Einstellungs- bzw. Beförderungsansprü­
che für einzelne Personen. Die Zielvorga­
ben und deren Erfüllung begründen eine 
objektive Verpflichtung der Dienststellen­
leitung. 

Absatz 1 verpflichtet diejenigen Dienst­
stellen, die den Chancengleichheitsplan 
erstellt haben, nach drei Jahren einen 
Sachstandsbericht über den Stand der 
Erfüllung der im Chancengleichheitsplan 
nach § 6 Abs. 2 festgelegten Zielvorga­
ben zu erstellen. Es ist anzugeben, ob die 
im Chancengleichheitsplan festgelegten 
Zielvorgaben nach drei Jahren seit Erstel­
lung des Chancengleichheitsplans er­
reicht werden konnten.  

§ 7 sieht eine erhebliche Vereinfachung 
bei der Erstellung des Zwischenberichts 
vor. Der Bericht beschränkt sich auf eine 
Darstellung der Personalentwicklung in 
den Bereichen, in denen die Frauen un­
terrepräsentiert sind. Die Datenerhebung 
und -auswertung reduziert sich auf eine 
geschlechterdifferenzierte Darstellung des 
Anteils der Frauen und Männer an Ein­
stellungen, Bewerbungen auf und der Be­
setzung von Positionen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben sowie der Zahl der 
Teilnehmenden an Qualifizierungsmaß­
nahmen (z. B. Aufstiegslehrgang, Abord­
nung zur Führungsakademie). Der Zwi­
schenbericht ist während der Geltungs­
dauer des Chancengleichheitsplans nur 
einmal, und zwar nach drei Jahren seit 
Erstellung des Chancengleichheitsplans 
zu erstellen. Die Erhebung der Daten be­
zieht sich auf die letzten drei Jahre nach 
dem Erhebungsstichtag 30. Juni. Der 
Zwischenbericht dient der Selbstkontrolle 
der jeweiligen Dienststelle und verdeut­
licht, in welchen Bereichen weiterhin 
Handlungsbedarf besteht. Darüber hinaus 
gibt der Bericht der Beauftragten für
Chancengleichheit einen Überblick über 
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(2) Der Zwischenbericht ist der Dienstauf­
sichtsbehörde, die ihre Beauftragte für 
Chancengleichheit beteiligt, vorzulegen. 
Bei den der alleinigen Aufsicht des Lan­
des unterstehenden Körperschaften, An­
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts berichtet die Dienststelle der 
Rechtsaufsichtsbehörde, die ihre Beauf­
tragte für Chancengleichheit beteiligt.  

(3) Auf die Erfüllung des Chancengleich­
heitsplans achtet die jeweils aufsichtfüh­
rende Behörde, die ihre Beauftragte für 
Chancengleichheit beteiligt. Soweit Ver­
stöße festgestellt werden und sie nicht im 
Rahmen der im Gesetz gegebenen Mög­
lichkeiten behoben werden können, sind 
diese in den Bericht nach § 25 aufzuneh­
men. 

(4) Bei erheblichen Abweichungen von 
den Zielvorgaben des Chancengleich­
heitsplans kann sich die Dienstaufsichts­
behörde unter frühzeitiger Beteiligung ih­
rer Beauftragten für Chancengleichheit 

den Stand der Umsetzung des Chancen­
gleichheitsplans. Aufgabe der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit ist es, den 
Stand der Umsetzung der Zielvorgaben 
festzustellen, um gegebenenfalls vorhan­
dene Unzulänglichkeiten aufzuzeigen.  

Nach fünf Jahren ist der nächste Chan­
cengleichheitsplan aufzustellen. In die­
sem ist anzugeben, ob die Zielvorgaben 
des Chancengleichheitsplans innerhalb 
der Geltungsdauer von fünf Jahren um­
gesetzt worden sind, welche Abweichun­
gen bei der Umsetzung bestehen und 
welche Gründe hierfür ausschlaggebend 
waren. Werden die Zielvorgaben des 
Chancengleichheitsplans nicht erreicht, 
sind die Gründe im Zwischenbericht und 
im nächsten Chancengleichheitsplan dar­
zulegen und Konzepte sowie Maßnahmen 
mit dem Ziel einer wirksamen Umsetzung 
der Zielvorgaben in gemeinsamer Zu­
sammenarbeit von Dienststellenleitung 
und Beauftragter für Chancengleichheit 
zu entwickeln.  

Wie bisher (§ 6 Abs. 1 und 2 FG) ist der 
Zwischenbericht der jeweils aufsichtfüh­
renden Behörde, die ihre Beauftragte für 
Chancengleichheit beteiligt, vorzulegen. 
Die Dienst- und Rechtsaufsichtsbehörden 
haben auf die Erfüllung des Chancen­
gleichheitsplans zu achten. Dies bestim­
men § 7 Abs. 2 und 3. 

Nach Absatz 4 kann sich die Dienstauf­
sichtsbehörde - wie bisher (§ 6 Abs. 3 
FG) - bei erheblichen Abweichungen von 
den Zielvorgaben des Chancengleich­
heitsplans unter frühzeitiger Beteiligung 
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die Zustimmung bei jeder weiteren Ein­
stellung oder Beförderung in einem Be­
reich, in dem Frauen geringer repräsen­
tiert sind, vorbehalten 

der Beauftragten für Chancengleichheit 
die Zustimmung bei jeder weiteren Ein­
stellung oder Beförderung in einem Be­
reich, in dem Frauen geringer repräsen­
tiert sind, vorbehalten. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit hat 
die Aufgabe, im Zusammenhang mit Stel­
lenbesetzungen in Bereichen geringerer 
Repräsentanz von Frauen auf die Einhal­
tung bzw. Umsetzung des Chancen­
gleichheitsplans zu achten (§ 10 Abs. 4). 
Sie ist daher auch an der Erstellung des 
Zwischenberichts frühzeitig zu beteiligen 
(§ 7 Abs. 1). 

§ 8 
Stellenausschreibung 

(1) Stellen sind, soweit Frauen in einzel­
nen Bereichen geringer repräsentiert sind, 
grundsätzlich in der Dienststelle sowie 
öffentlich auszuschreiben. Die Stellen­
ausschreibung ist so abzufassen, dass 
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf­
gefordert werden. 

(2) Soweit zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen, ist in der Aus­
schreibung darauf hinzuweisen, dass 
Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind. 
Dies gilt auch für Stellen mit Vorgesetz­
ten- und Leitungsaufgaben. 

§ 8 Abs. 1 bis 4 entsprechen § 7 FG. 
Nach Absatz 1 sollen Stellen mit dem Ziel 
der Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Bereichen, in denen sie geringer reprä­
sentiert sind als Männer, grundsätzlich in 
der Dienststelle oder öffentlich ausge­
schrieben werden. Ist eine Planstelle nicht 
bindend bestimmten Funktionen zugeord­
net, steht die Ausschreibung von Dienst­
posten der Stellenausschreibung gleich. 
Mit der Ausschreibungspflicht wird ein 
größerer Kreis von Bewerberinnen und 
Bewerbern erreicht und damit die Aus­
wahl der für die Besetzung der Stelle oder 
des zu vergebenden Amts qualifizierten 
Bewerberinnen erhöht. Die Dienststelle 
kann selbst entscheiden wie und an wel­
cher Stelle die Ausschreibung erfolgt. Die 
Stellenausschreibung ist grundsätzlich so 
vorzunehmen, dass ein weiter Kreis von 
Personen die Möglichkeit hat, sich zu be­
werben. 

Nach Absatz 2 ist in allen Ausschreibun­
gen auf die grundsätzliche Teilbarkeit von 
Vollzeitstellen hinzuweisen, soweit zwin­
gende dienstliche Belange nicht entge­
genstehen. Absatz 2 Satz 2 hebt aus­
drücklich die grundsätzliche Teilbarkeit 
von Stellen mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben hervor. 
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(3) Bei Ausnahmen von den Grundsätzen 
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist die 
Beauftragte für Chancengleichheit früh­
zeitig zu beteiligen.  

(4) § 11 Abs. 3 bis 5 des Landesbeamten­
gesetzes bleibt unberührt. 

Beabsichtigt die Dienststelle von dem 
Ausschreibungsverfahren nach Absatz 1 
Satz 1 und/oder von einem Hinweis auf 
die grundsätzliche Teilbarkeit von Voll­
zeitstellen nach Absatz 2 abzusehen, ist 
die Beauftragte für Chancengleichheit 
nach Absatz 3 frühzeitig zu beteiligen. 

Absatz 4 enthält zur Klarstellung den 
Hinweis, dass die Sonderregelungen zur 
Ausschreibung im Landesbeamtengesetz 
unberührt bleiben. 

§ 9 
Vorstellungsgespräche, sonstige 

Personalauswahlgespräche 

(1) In Bereichen, in denen Frauen gerin­
ger repräsentiert sind, sollen soweit mög­
lich mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer oder alle Bewerberinnen zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden, 
soweit sie die von der personalverwalten­
den Dienststelle vorgesehenen Voraus­
setzungen für die Besetzung der Perso­
nalstelle oder des zu vergebenden Amtes 
erfüllen. 

(2) Fragen nach der Familienplanung und 
danach, wie die Betreuung von Kindern 
neben der Berufstätigkeit gewährleistet 
werden kann, sind unzulässig. 

§ 9 Abs. 1 und 2 entsprechen § 8 FG. § 9 
dient der Verbesserung der Chancen von 
Frauen im Bewerbungsverfahren. In Be­
reichen, in denen Frauen geringer reprä­
sentiert sind, sollen die entscheidenden 
Personen in die Lage versetzt werden, 
aus mehreren qualifizierten Frauen und 
Männern die Auswahlentscheidung zu 
treffen. Daher sollen nach Möglichkeit, 
d.h. sofern Bewerbungen von Frauen in 
ausreichender Zahl vorliegen, ebenso vie­
le Frauen wie Männer zu einem Vorstel­
lungsgespräch eingeladen werden. Ist 
dies nicht der Fall, sind alle Bewerberin­
nen zum Vorstellungsgespräch einzula­
den. Die in Absatz 1 enthaltene Regelung 
steht unter dem Vorbehalt, dass die Be­
werberinnen die für die Besetzung der 
Stelle vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllen. 

Absatz 2 gewährleistet durch die vorge­
sehene Beschränkung des Fragerechts, 
dass Frauen und Männer gleiche Chan­
cen im Bewerbungsverfahren haben. Das 
Frageverbot hinsichtlich der Familienpla­
nung und der Sicherstellung der Betreu­
ung von Kindern soll latente Einstellungs­
hindernisse für Frauen ausschließen.  

Wegen einer möglichen positiven Berück­
sichtigung von durch die Betreuung von 
Kindern oder Pflegebedürftigen im häusli­
chen Bereich erworbenen überfachlichen 
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(3) Bei der Stellenbesetzung in Bereichen 
geringerer Repräsentanz von Frauen 
kann die Beauftragte für Chancengleich­
heit an den Vorstellungs- und sonstigen 
Personalauswahlgesprächen teilnehmen, 
soweit nicht nur Frauen oder nur Männer 
die vorgesehenen Voraussetzungen für 
die Besetzung der Personalstelle oder 
des zu vergebenden Amtes erfüllen. 

Kompetenzen bei der Beurteilung der 
Qualifikation, sollten die Bewerberinnen 
und Bewerber darauf hingewiesen wer­
den, dass sie freiwillig und von sich aus 
hierzu Angaben machen können, sofern 
sie sich für eine Tätigkeit bewerben, bei 
der diese Kompetenzen von Bedeutung 
sind. 

Absatz 3 regelt das bisher in § 14 Abs. 4 
Satz 3 FG enthaltene Teilnahmerecht an 
Vorstellungs- und sonstigen Personal­
auswahlgesprächen. Bisher konnte die 
Frauenvertreterin nur auf Antrag einer 
Bewerberin an diesem Vorstellungsge­
spräch teilnehmen. Dabei kam ihr vorran­
gig die Rolle einer Begleiterin und Un­
terstützerin zu. Dies aber entspricht nicht 
ihrer kraft Gesetzes zugewiesenen Funk­
tion. Die Beauftragte für Chancengleich­
heit ist keine Interessenvertreterin. Sie 
berät und unterstützt die Dienststelle bei 
der Umsetzung dieses Gesetzes.  

Nach Absatz 3 kann die Beauftragte für 
Chancengleichheit an den Vorstellungs- 
und sonstigen Personalauswahlgesprä­
chen (Einzelgespräche und sonstige 
Auswahlverfahren) teilnehmen, die zur 
bevorstehenden Besetzung von Stellen in 
Bereichen mit geringerer Repräsentanz 
von Frauen geführt werden. Dies gilt, so­
weit die Bewerbung von mindestens einer 
Frau und einem Mann vorliegt, die beide 
die für die Stellenbesetzung oder das zu 
vergebende Amt vorgesehenen Voraus­
setzungen erfüllen (Konkurrenzsituation).  

Die Teilnahme der Beauftragten für 
Chancengleichheit zielt darauf zu achten, 
dass allen Bewerberinnen und Bewerbern 
die gleichen Möglichkeiten zur Darstel­
lung ihrer Person eröffnet, keine unzuläs­
sigen Fragen gestellt und die aus der 
Familienarbeit erworbenen überfachlichen 
Kompetenzen in das Bewerbungsge­
spräch eingebracht werden können. 

Die Beurteilung von fachlicher Leistung 
und Befähigung obliegt ausschließlich 
den Personalverantwortlichen der Dienst­
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stelle. Gleiches gilt für die Personalaus­
wahl. 

Die Teilnahme der Beauftragten für 
Chancengleichheit an den Bewerbungs- 
und sonstigen Personalauswahlgesprä­
chen wird in ihr pflichtgemäßes Ermessen 
gestellt.  

§10 
Einstellung, beruflicher Aufstieg 

(1) Soweit Frauen in einzelnen Bereichen 
geringer repräsentiert sind, hat die 
Dienststelle unter Wahrung des Vorrangs 
von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung (Artikel 33 Abs. 2 GG) nach 
Maßgabe der Zielvorgaben des Chan­
cengleichheitsplans und entsprechender 
Personalplanung bei der Besetzung von 
Stellen, auch mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben sowie von Stellen für die 
Berufsausbildung und bei der Beförde­
rung, deren Anteil deutlich zu erhöhen.  

§ 10 Abs. 1 und 2 entsprechen § 9 FG. 
Die Verpflichtung der Dienststelle, bei der 
Einstellung und dem beruflichen Aufstieg 
den Frauenanteil unter Wahrung des Vor­
rangs von Eignung, Befähigung und fach­
licher Leistung (Artikel 33 Abs. 2 GG) zu 
erhöhen, soweit Frauen in einzelnen Be­
reichen geringer repräsentiert sind als 
Männer, folgt bereits grundsätzlich aus 
der Gesetzeszielbestimmung nach § 1. 
Die Dienststelle hat in Bereichen, in de­
nen die Frauen geringer repräsentiert 
sind, nach Maßgabe der Zielvorgaben 
des Chancengleichheitsplans und ent­
sprechender Personalplanung deren An­
teil deutlich zu erhöhen. Dies gilt für die 
Besetzung von Beamten-, Angestellten- 
und Arbeiterstellen, für die Besetzung von 
Richterstellen, von Stellen für die Be­
rufsausbildung und für die Beförderung. 
Dies gilt auch und insbesondere für die 
Besetzung von Stellen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben. Grundlage für die 
Maßnahmen zur Steigerung des Anteils 
der Frauen in den einzelnen Bereichen 
ihrer Unterrepräsentanz sind die im 
Chancengleichheitsplan enthaltenen Ziel­
vorgaben in Verbindung mit der Perso­
nalplanung. Die Bezugsgröße für die 
Feststellung der Repräsentanz von Frau­
en bei der Beförderung ist das Beförde­
rungsamt, bei der Höhergruppierung die 
höhere Vergütungs- bzw. Lohngruppe etc. 
Die Frage einer möglichen Benachteili­
gung stellt sich im Vergleich zum Anteil 
der Frauen in dem jeweiligen  
Laufbahnamt bzw. in der Vergütungs- 
oder Lohngruppe oder auch Funktions­
gruppe, aus der heraus der konkrete be­
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(2) Bei der Beurteilung der Eignung sind 
die in der Familienarbeit und in ehrenamt­
licher Tätigkeit erworbenen überfachli­
chen Kompetenzen einzubeziehen, so­
weit sie für die vorgesehene Tätigkeit von 
Bedeutung sind und in das Bewerbungs­
verfahren eingebracht werden.  

rufliche Aufstieg erfolgt. Am deutlichsten 
ist die Unterrepräsentanz von Frauen in 
Positionen mit Vorgesetzten- und Lei­
tungsaufgaben. Anzustreben ist auch hier 
ein gleich hoher Anteil von Frauen und 
Männern. 

In Absatz 1 wird das Wort „Zeitvorgaben“ 
gestrichen, da die nach § 6 Abs. 2 im 
Chancengleichheitsplan aufzustellenden 
Zielvorgaben für die Geltungsdauer von 
fünf Jahren zu beachten sind. 

Um den gleichen Zugang von Frauen zum 
öffentlichen Dienst und insbesondere 
auch den qualifizierten Aufstieg tatsäch­
lich zu gewährleisten, wird zeitlich be­
grenzt - solange, wie die Frauen in einem 
bestimmten Bereich unterrepräsentiert 
sind - die Möglichkeit eingeräumt, Frauen 
zu bevorzugen. Die Förderung von Frau­
en steht, wie ausdrücklich im Gesetzes­
text ausgeführt, unter dem gesetzlichen 
Vorbehalt des Vorrangs von Eignung, Be­
fähigung und fachlicher Leistung. Den 
Frauen ist nicht absolut und unbedingt 
Vorrang vor den Männern zu gewähren. 
Zur Wahrung der verfassungsrechtlich 
gebotenen individuellen Chancengleich­
heit und Einzelfallgerechtigkeit hat die 
Auswahlentscheidung auf Grund sorgfäl­
tiger Prüfung des Einzelfalls zu erfolgen. 
Neben dem Ziel der Frauenförderung - 
das zugunsten der Bewerberinnen streitet 
- hat die Dienststelle die in der Person der 
Bewerber liegenden Umstände zu be­
rücksichtigen und gegeneinander abzu­
wägen.  

Absatz 2 berücksichtigt, dass neben der 
fachspezifischen Qualifikation zunehmend 
überfachliche Kompetenzen wie Organi­
sation, Planung, Koordinierung, Kontrolle, 
Zeitmanagement, komplexes Problemlö­
sungsverhalten, Belastbarkeit, Integrati­
ons- und Konfliktfähigkeit sowie Kommu­
nikations- und Kontaktfähigkeit von Be­
deutung sind. Diese so genannten 
Schlüsselqualifikationen können durch die 
Betreuung von Kindern oder Pflegebe­
dürftigen im häuslichen Bereich (Famili­
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(3) Bei der Auswahlentscheidung sind 
Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt 
der letzten Beförderung nur zu berück­
sichtigen, soweit sie für die Beurteilung 
der Eignung, Leistung und Befähigung 
von Bedeutung sind. Bei Vorliegen glei­
cher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung von Frauen und Männern dürfen 
geringere aktive Dienst- oder Beschäfti­
gungszeiten, Reduzierungen der Arbeits­
zeit oder Verzögerungen beim Abschluss 
einzelner Ausbildungsgänge auf Grund 
der Betreuung von Kindern oder pflege­
bedürftigen Angehörigen nicht berück­
sichtigt werden. 

enarbeit) und durch ehrenamtliches En­
gagement trainiert und erworben werden.  

§ 10 Abs. 2 rechtfertigt jedoch keine Aus­
forschung der persönlichen familiären Si­
tuation einer Bewerberin oder eines Be­
werbers. Eine Berücksichtigung kann nur 
erfolgen, wenn die Bewerberin und der 
Bewerber ihre durch Familienarbeit er­
worbenen besonderen Qualifikationen 
selbst darstellen und hierüber Auskunft 
geben. Die Dienststelle soll die Betroffe­
nen über die Möglichkeit, ihre überfachli­
chen Kompetenzen in das Bewerbungs­
verfahren einbringen zu können, informie­
ren. Als Methode zur Abschätzung der 
tatsächlich erworbenen Schlüsselqualifi­
kationen im Einzelfall eignet sich das sog. 
„Potenzialinterview“ mit einem strukturier­
ten Fragenkatalog. 

Neu sind die in Absatz 3 enthaltenen Re­
gelungen. Nach Absatz 3 soll ein Rück­
griff auf die Kriterien Dienstalter, Lebens­
alter und Zeitpunkt der letzten Beförde­
rung – die nach ständiger Rechtspre­
chung als echte Hilfskriterien herangezo­
gen werden konnten – nur noch einge­
schränkt erlaubt sein, als ihnen für die 
Eignung, Befähigung und fachliche Leis­
tung der Bewerberinnen und Bewerber 
Bedeutung zukommt; d.h. bei der konkre­
ten Person tatsächlich qualifikationserhö­
hend sind ( z.B. Erwerb umfangreicher 
Fachkenntnis durch entsprechende Be­
rufs- und Lebenserfahrungen). Damit ver­
lieren diese Kriterien den Charakter von 
(leistungsfremden) Hilfskriterien und wer­
den zum Bestandteil der Qualifikations­
beurteilung selbst. Darüber hinaus enthält 
Absatz 3 nicht zu berücksichtigende Tat­
bestände, die sich bisher überwiegend 
zum Nachteil der Frauen ausgewirkt ha­
ben (mittelbare Diskriminierung). Nicht zu 
berücksichtigen sind Unterbrechungen 
der Erwerbstätigkeit, geringere aktive 
Dienst- oder Beschäftigungsjahre, Redu­
zierungen der Arbeitszeit und Verzöge­
rungen beim Abschluss einzelner Ausbil­
dungsgänge jeweils auf Grund der Wahr­
nehmung von Familienpflichten. Diese 
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(4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für 
Chancengleichheit an der Entscheidung 
über jede Einstellung und Beförderung in 
Bereichen, in denen Frauen geringer rep­
räsentiert sind, frühzeitig zu beteiligen. Ihr 
sind die entscheidungsrelevanten Daten 
mitzuteilen und die erforderlichen Bewer­
bungsunterlagen frühzeitig zur Einsicht 
vorzulegen. Hiervon erfasst sind auch die 
Bewerbungsunterlagen männlicher Mit­
bewerber auf Stellen in Bereichen gerin­
gerer Repräsentanz von Frauen, die die 
vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Besetzung der Personalstelle oder des zu 
vergebenden Amtes erfüllen. Personalak­
ten darf die Beauftragte für Chancen­
gleichheit nur mit Zustimmung der Betrof­
fenen einsehen. 

Tatbestände dürfen bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung nicht 
mehr als (leistungsfremde) Hilfskriterien 
bei der Personalentscheidung entgegen 
dem Leistungsprinzip herangezogen wer­
den (hierzu EuGH, Urt. v. 06. Juli 2000 – 
Rs. C.-407/98 Abrahamsson). In der Ent­
scheidung des EuGH im Urt. v. 6. Juli 
2000 – Rs. C.-407/98 (Abrahamsson) hat 
der EuGH nochmals klargestellt, welche 
sog. Hilfskriterien bei objektiver Beurtei­
lung der Qualifikation der Bewerber als 
mittelbar diskriminierend ausgeschlossen 
werden können (Dienstalter, Lebensalter, 
Zeitpunkt der letzten Beförderung, Famili­
enstand). Das Urteil stellt auch klar, dass 
Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und 
Verzögerung beim Abschluss der Ausbil­
dung auf Grund der Betreuung von Kin­
dern oder Angehörigen sich nicht nachtei­
lig auswirken dürfen. 

Darüber hinaus dienen die unter § 10 
aufgeführten Regelungen der Verwirkli­
chung echter Wahlfreiheit. Eltern sollen 
die Wahlfreiheit, ob sie Beruf und Familie 
verbinden oder sich ganz der Familienar­
beit widmen wollen, im Lebensalltag ohne 
finanzielle und berufliche Nachteile um­
setzen können.  

Absatz 4 sieht eine frühzeitige Beteiligung 
der Beauftragten für Chancengleichheit 
an der Entscheidung über jede Einstel­
lung und Beförderung in Bereichen, in 
denen die Frauen geringer repräsentiert 
sind, vor. Die Dienststelle hat der Beauf­
tragten für Chancengleichheit alle ent­
scheidungsrelevanten Daten mitzuteilen 
und die Bewerbungsunterlagen frühzeitig 
zur Einsicht vorzulegen. Korrespondie­
rend hierzu besteht ein Anspruch der Be­
auftragten für Chancengleichheit auf früh­
zeitige Unterrichtung und Einsicht. Diese 
Regelung soll sicherstellen, dass die Be­
auftragte für Chancengleichheit alle not­
wendigen Informationen erhält, die sie für 
die sachgerechte Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben benötigt. Zu den entschei­
dungsrelevanten Daten gehört z.B. auch 
die Punktzahl der dienstlichen Beurteilun­
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gen der Bewerberinnen und Bewerber. 
Diese sind ihr mitzuteilen, um so die Be­
urteilung der Dienststellen hinsichtlich 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis­
tung der Bewerber nachvollziehen zu 
können. Die Mitteilung dieser Daten un­
terliegt nicht dem Zustimmungsvorbehalt 
der Betroffenen, soweit diese Daten von 
der Dienststelle in einer Liste oder ver­
gleichenden Übersicht enthalten sind. Die 
Einsichtnahme in die Personalakte dage­
gen ist nur mit Zustimmung der Betroffe­
nen möglich. 

Der Beauftragten für Chancengleichheit 
sind alle Bewerbungsunterlagen der Be­
werberinnen einschließlich der Bewer­
bungsunterlagen männlicher Mitbewerber, 
die sich auf eine Stelle in einem Bereich 
geringerer Repräsentanz von Frauen be­
werben und in die engere Auswahl einbe­
zogen werden, vorzulegen. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit hat 
in den Bereichen geringerer Repräsen­
tanz von Frauen in Umsetzung der Ziel­
vorgaben und entsprechender Personal­
planung auf eine Erhöhung des Frauen­
anteils unter Wahrung des Vorrangs von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis­
tung hinzuwirken. Sie hat darauf zu ach­
ten, dass bei der Beurteilung der Eignung 
von Bewerberinnen Fähigkeiten und Er­
fahrungen, die durch die Betreuung von 
Kindern oder Pflegebedürftigen im häusli­
chen Bereich (Familienarbeit) sowie im 
Ehrenamt erworben wurden, bei der Aus­
wahlentscheidung der Dienststelle Be­
rücksichtigung finden, wenn sie für die 
vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung 
und von den Betroffenen in das Bewer­
bungsverfahren eingebracht worden sind. 

§ 11 
Fort- und Weiterbildung 

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung 
weiblicher Beschäftigter wird gefördert. 
Insbesondere sollen dazu Fortbildungs­
maßnahmen angeboten werden, die eine 
Weiterqualifikation ermöglichen oder auf 

§ 11 sieht – wie bisher § 10 FG - vor, 
dass die Teilnahmemöglichkeiten von 
Frauen an Fortbildungsmaßnahmen 
durch die Schaffung entsprechender 
Rahmenbedingungen verbessert und die 
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die Übernahme von Tätigkeiten in Berei­
chen geringerer Repräsentanz von Frau­
en vorbereiten. Bei der Planung und Ges­
taltung der Fort- und Weiterbildungsmaß­
nahmen ist der Beauftragten für Chan­
cengleichheit Gelegenheit zur Beteiligung 
zu geben. 

(2) Bei innerbehördlichen Dienstbespre­
chungen und bei geeigneten Veranstal­
tungen der beruflichen Fortbildung, insbe­
sondere auch bei Fortbildungsmaßnah­
men für Führungskräfte sind Themen zur 
Chancengleichheit von Frauen und Män­
nern vorzusehen. 

(3) Bei allen beruflichen Fortbildungs­
maßnahmen sollen Frauen entsprechend 
ihrem Anteil an der Zielgruppe der Fort­
bildungsmaßnahme berücksichtigt wer­
den. Frauen sollen verstärkt als Leiterin­
nen und Referentinnen für Fortbildungs­
veranstaltungen eingesetzt werden. Der 
Beauftragten für Chancengleichheit ist bei 
der Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen, 
die eine Weiterqualifikation ermöglichen
oder auf die Übernahme von Tätigkeiten 
in Bereichen geringerer Repräsentanz 
von Frauen vorbereiten, Gelegenheit zur 
Beteiligung zu geben.  

Inhalte von Fortbildungsmaßnahmen um 
Themen der Chancengleichheit erweitert 
werden. 

Nach Absatz 1 sind den weiblichen Be­
schäftigten insbesondere Weiterbil­
dungsmaßnahmen anzubieten, die eine 
Qualifizierung ermöglichen oder auf die 
Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen 
geringerer Repräsentanz von Frauen vor­
bereiten. Obliegen Planung und Gestal­
tung der Fort- und Weiterbildungsmaß­
nahmen der Dienststelle, ist der Beauf­
tragten für Chancengleichheit die Gele­
genheit zur Beteiligung zu geben. Für die 
Durchführung der Veranstaltungen sind 
die Dienststellen zuständig. Die Dienst­
stellenleitung kann aber der Beauftragten 
für Chancengleichheit beispielsweise die 
Organisation von Veranstaltungen über­
tragen. 

Nach Absatz 2 sind bei innerbehördlichen 
Dienstbesprechungen, bei geeigneten 
Veranstaltungen der beruflichen Fortbil­
dung, insbesondere bei Fortbildungs­
maßnahmen für Führungskräfte Themen 
zur Chancengleichheit von Frauen und 
Männern vorzusehen, wie z.B. Themen 
zu Gleichstellungsfragen, zum Beschäftig­
tenschutzgesetz, zur Strategie Gender 
Mainstreaming oder zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Absatz 3 gewährleistet, dass Frauen ent­
sprechend ihrem Anteil an der Zielgruppe 
der Fortbildungsveranstaltung an dieser 
teilnehmen können, es sei denn, dass 
nicht genügend Interessentinnen für die 
jeweilige Fortbildungsmaßnahme vorhan­
den sind. Außerdem wird die Vorbildfunk­
tion von Frauen als Leiterinnen und Refe­
rentinnen unterstrichen.  

Nach Absatz 3 hat die Dienststelle ihrer 
Beauftragten für Chancengleichheit bei 
der Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für Fortbildungsmaßnahmen, 
die eine Weiterqualifikation ermöglichen
oder auf die Übernahme von Tätigkeiten 
in Bereichen geringerer Repräsentanz 
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(4) Bei der Ausgestaltung und Durchfüh­
rung von beruflichen Fort- und sonstigen 
Weiterbildungsveranstaltungen soll auch 
darauf geachtet werden, dass den Be­
schäftigten mit zu betreuenden Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen eine 
Teilnahme möglich ist. Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall an­
geboten werden. 

von Frauen vorbereiten, die Gelegenheit 
zur Beteiligung zu geben.  

Nach Absatz 4 hat die Dienststelle nicht 
nur bei der Durchführung, sondern bereits 
bei der Ausgestaltung von beruflichen 
Fort- und sonstigen Weiterbildungsveran­
staltungen die räumlichen und zeitlichen 
Bedürfnisse von Beschäftigten mit Famili­
enpflichten zu berücksichtigen. Für die 
Beschäftigten mit familiären Verpflichtun­
gen besteht eher die Möglichkeit einer 
Teilnahme an Fortbildungen in der 
Dienststelle selbst oder in räumlicher Nä­
he zum Dienstort. Damit berücksichtigt 
Absatz 4 die Schwierigkeiten, die weibli­
che und männliche Beschäftigte mit Fami­
lienpflichten haben, um an einer dienstli­
chen Fortbildung teilzunehmen. Für Be­
schäftigte, insbesondere mit Kleinkindern, 
ist es hilfreich, wenn Kinderbetreuung an­
geboten wird. 

§ 12 
Gremien 

(1) Gremien, für die dem Land ein Beru­
fungsrecht zusteht, sollen zu gleichen An­
teilen mit Frauen und Männern besetzt 
werden. Wird ein Gremium gebildet oder 
wiederbesetzt auf Benennung oder Vor­
schlag einer Stelle, die nicht zur unmittel­
baren Landesverwaltung gehört, ist auf 
eine Besetzung des Gremiums mit Frau­
en und Männern zu gleichen Anteilen hin­
zuwirken. Steht dem Land für ein Gremi­
um ein Entsende- oder Vorschlagsrecht 
zu, sollen Frauen und Männer gleicher­
maßen berücksichtigt werden. Besteht 
das Entsende- oder Vorschlagsrecht nur 
für eine Person, sollen Frauen oder Män­
ner alternierend berücksichtigt werden. 
Bei der Gremienbesetzung ist die Beauf­
tragte für Chancengleichheit in den ein­
zelnen Dienststellen frühzeitig zu beteili­
gen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitglied­
schaft in Gremien durch eine auf einer 
Rechtsnorm oder Satzung beruhenden 
Wahl begründet wird. 

Nach Artikel 3 Abs. 2 GG in Verbindung 
mit dem Demokratieprinzip haben Frauen 
und Männer das Recht auf gleichberech­
tigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. § 
12 konkretisiert diesen Verfassungs­
grundsatz im Hinblick auf die Mitwirkung 
von Frauen und Männern in Gremien. Ab­
satz 1 hat eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in Gremien zum Ziel, auf de­
ren Besetzung das Land, d.h. die Landes­
regierung und jede zur unmittelbaren 
Landesverwaltung gehörende Dienststelle 
Einfluss hat. 

§ 12 entspricht § 11 FG. Die Formulierung 
der „gleichberechtigten“ Besetzung von 
Gremien wird durch die Formulierung „zu 
gleichen Anteilen mit Frauen und Män­
nern“ bzw. durch das Wort „gleicherma­
ßen“ ersetzt. Aus Gründen der Klarstel­
lung wurde Absatz 2 angefügt. 

Gremien im Sinne dieser Vorschrift sind 
Beiräte und Sachverständigenkommissio­
nen, Organe und Aufsichtsgremien von 
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Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen und privaten Rechts oder 
von Vereinen (z.B. Verwaltungsräte, Vor­
stände, Kuratorien, Aufsichtsräte), Prü­
fungskommissionen und Auswahlgremien 
(z.B. Jurys, Preisgerichte), deren Mitglie­
der vom Land bestellt werden bzw. bei 
denen dem Land ein Vorschlags- oder 
Entsendungsrecht zusteht. Arbeits- und 
Projektgruppen mit einem zeitlich befriste­
ten Auftrag, Bund - Länderarbeitsgruppen 
und -kommissionen, Arbeitskreise und 
Kommissionen auf Bundes- und EU-
Ebene sowie Gremien, deren Mitglieder 
durch eine auf einer Rechtsnorm oder 
Satzung beruhenden Wahl bestimmt wer­
den und dem Land weder ein Wahlrecht, 
noch ein Vorschlagsrecht für die in das 
Gremium zu wählenden Mitglieder zu­
steht, fallen nicht unter diese Vorschrift. 
Dies stellt Absatz 2 ausdrücklich klar. 

Der Anwendungsbereich des § 12 er­
streckt sich auf Personen, bei denen dem 
Land im Hinblick auf die Begründung ihrer 
Mitgliedschaft in einem Gremium ein Vor­
schlags-, Bestellungs- oder Entsendungs­
recht oder eine sonstige Einflussmöglich­
keit zusteht.  

Absatz 1 Satz 1 regelt den Fall, dass das 
Land selbst alle Mitglieder auf eigenen 
Vorschlag in das Gremium beruft. Die zu­
ständigen Stellen der Landesverwaltung 
sind verpflichtet, Frauen und Männer zu 
gleichen Anteilen in das Gremium zu be­
rufen. Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 ist 
als Sollvorschrift ausgestaltet, von der 
ohne zwingende Gründe nicht abgewi­
chen werden darf. „Land“ im Sinne des 
Gesetzes ist die Landesregierung und die 
unmittelbare Landesverwaltung.  

Beruft das Land Personen in ein Gremium 
auf Benennung oder Vorschlag einer be­
nennungs- bzw. entsendeberechtigten 
Institution oder Organisation, die nicht zur 
unmittelbaren Landesverwaltung gehört, 
hat das Land nach Absatz 1 Satz 2 auf 
eine Besetzung des Gremiums mit Frau­
en und Männern zu gleichen Anteilen hin­
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§ 13 

Familiengerechte Arbeitszeit 


Die Dienststellen können auf Antrag über 
die gleitende Arbeitszeit hinaus eine fami­
liengerechte Gestaltung der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit einräumen, 
wenn dies nachweislich zur Betreuung 
von mindestens einem Kind unter 18 Jah­
ren oder einer nach ärztlichem Zeugnis 
pflegebedürftigen angehörigen Person 
erforderlich ist und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Ist beabsichtigt, 
dem Antrag einer oder eines Beschäftig­
ten nicht zu entsprechen, ist die Beauf­

zuwirken. Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt, 
dass für eine Vielzahl von Gremien ande­
re Stellen, die nicht der unmittelbaren 
Landesverwaltung angehören, vor­
schlagsberechtigt sind. Das Land ist ver­
pflichtet, auf das Ziel einer gleichberech­
tigten Teilhabe von Frauen und Männern 
in Gremien hinzuwirken. Die Hinwir­
kungspflicht für das Land gestaltet sich in 
einer Hinweispflicht. Die benennungs- 
bzw. entsendeberechtigten Institutionen 
oder Organisationen sind von den zu­
ständigen Stellen des Landes in geeigne­
ter Weise, jedenfalls ausdrücklich auf das 
Gesetzesziel hinzuweisen und sollen um 
eine gleichberechtigte bzw. alternierende 
Benennung oder Doppelbenennung gebe­
ten werden. 

Absatz 1 Satz 3 bestimmt, dass in Gre­
mien, für die dem Land selbst ein Entsen­
de- oder Vorschlagsrecht zusteht, Frauen 
und Männer zu gleichen Anteilen berück­
sichtigt werden sollen. Die Bestellung er­
folgt von einer anderen Stelle, die nicht 
der unmittelbaren Landesverwaltung an­
gehört. Besteht das Entsende-  
oder Vorschlagsrecht nur für eine Person, 
so sollen Frauen und Männer alternierend 
berücksichtigt werden. 

Bei der Gremienbesetzung ist die Beauf­
tragte für Chancengleichheit in den ein­
zelnen Dienststellen frühzeitig zu beteili­
gen. 

Wie bisher (§ 16 FG) bestimmt § 13, dass 
die Dienststellen auf Antrag Beschäftigten 
mit Familienpflichten über die gleitende 
Arbeitszeit hinaus eine familiengerechte 
Gestaltung ihrer Arbeitszeit einräumen 
können, wobei die Ablehnung eines ent­
sprechenden Antrags nur bei entgegen­
stehenden dienstlichen Belangen zulässig 
ist. Die Verpflichtung der Dienststelle zur 
schriftlichen Begründung der Ablehnung
eines Antrags dient der Überprüfungs­
möglichkeit durch die Beschäftigten. Es 
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tragte für Chancengleichheit zu beteiligen. 
Die Ablehnung des Antrags ist von der 
Dienststelle schriftlich zu begründen.  

ist von erheblichem frauenpolitischem In­
teresse, dass auch männliche Beschäftig­
te die Möglichkeiten einer familiengerech­
ten Gestaltung der Arbeitszeit nutzen. 
Daher ist die Beauftragte für Chancen­
gleichheit zu beteiligen, wenn die Dienst­
stelle beabsichtigt, dem Antrag einer oder 
eines Beschäftigten nicht zu entsprechen. 

§ 14 
Teilzeit, Telearbeit 

(1) Die Dienststelle hat unter Einbezie­
hung der Beauftragten für Chancen­
gleichheit für die Beschäftigten in allen 
Bereichen, auch bei Stellen mit Vorge­
setzten- und Leitungsaufgaben, ein aus­
reichendes Angebot an Teilzeitarbeits­
plätzen zu schaffen, soweit zwingende 
dienstliche Belange nicht entgegenste­
hen. Die Wahrnehmung von Vorgesetz­
ten- und Leitungsaufgaben steht der Re­
duzierung der Arbeitszeit grundsätzlich 
nicht entgegen. 

(2) Telearbeitsplätze sollen bevorzugt 
durch Beschäftigte mit Familienpflichten 
im Rahmen der dienstlichen Möglichkei­
ten besetzt werden. 

Die in § 14 enthaltenen Vorschriften zur 
Teilzeit entsprechen § 17 FG. Absatz 1 
verpflichtet die Dienststellen, in allen Be­
reichen ein ausreichendes Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen, auch bei Stellen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zu 
schaffen, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Um die 
Möglichkeiten für Frauen mit familiären 
Pflichten zu erweitern, Führungsverant­
wortung zu übernehmen, sollen Stellen 
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
von der Schaffung organisatorischer Vor­
aussetzungen für die Teilbarkeit nicht 
ausgeschlossen werden, soweit zwingen­
de dienstliche Belange dem nicht entge­
genstehen. Die Wahrnehmung von geho­
benen Positionen und solchen mit Lei­
tungsaufgaben steht grundsätzlich einer 
Reduzierung der Arbeitszeit nicht entge­
gen. 

Teilzeitbeschäftigung im Sinne dieses 
Gesetzes üben Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus, deren vertraglich ver­
einbarte Wochenarbeitszeit die regelmä­
ßige tarifliche Wochenarbeitszeit unter­
schreitet, Beamte und Beamtinnen, deren 
Arbeitszeit nach §§ 153 e bis 153 h LBG, 
sowie Richterinnen und Richter, deren 
Arbeitszeit nach §§ 7 und 7 b des Lan­
desrichtergesetzes ermäßigt wurde. 

Absatz 2 sieht erstmals Telearbeit als 
weitere Maßnahme zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä­
tigkeit vor. Soweit Telearbeitsplätze in 
den Dienststellen zur Verfügung stehen, 
sollen diese bevorzugt durch Beschäftigte 
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(3) Teilzeitbeschäftigung und Telearbeit 
dürfen sich nicht nachteilig auf den beruf­
lichen Werdegang, insbesondere auf die 
dienstliche Beurteilung auswirken. Teil­
zeitbeschäftigten sind die gleichen beruf­
lichen Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbil­
dungschancen einzuräumen wie Vollzeit­
beschäftigten. Entsprechendes gilt für 
Beschäftigte an Telearbeitsplätzen. Auch 
darf Teilzeit oder Telearbeit nicht dazu 
führen, dass den Beschäftigten geringer­
wertige Aufgaben übertragen werden. 

(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Be­
schäftigte, die eine Reduzierung der Ar­
beitszeit beantragen, ausdrücklich auf die 
allgemeinen beamten- und versorgungs­
rechtlichen, sozialversicherungs-, arbeits- 
und tarifrechtlichen Folgen hinzuweisen.  

(5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem An­
trag einer oder eines Beschäftigten mit 
Familienpflichten auf Teilzeitbeschäfti­
gung oder Teilnahme an der Telearbeit 
nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte 
für Chancengleichheit zu beteiligen. Die 

mit Familienpflichten (§ 4 Abs. 2) im 
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
besetzt werden. Diese Regelung gewährt 
keinen individuellen Anspruch. Es steht 
im Ermessen der Dienststelle, in welchem 
Umfang Telearbeitsplätze geschaffen 
werden. Telearbeit kann auch als eine 
Arbeitsgestaltung eingerichtet werden, bei 
der andere Zielsetzungen (z.B. personal-
wirtschaftliche, organisatorische oder 
umweltpolitische) maßgebend sind. 

Absatz 3 enthält ein Benachteiligungsver­
bot bei Teilzeitbeschäftigung und Telear­
beit. Den Teilzeitbeschäftigten sind die 
gleichen beruflichen Aufstiegsmöglichkei­
ten und Fortbildungschancen wie den 
Vollzeitbeschäftigten einzuräumen. Ent­
sprechendes gilt für Beschäftigte an Tele­
arbeitsplätzen. Darüber hinaus stellt Satz 
1 klar, dass Teilzeitbeschäftigung und Te­
learbeit sich nicht nachteilig auf den be­
ruflichen Werdegang, insbesondere nicht 
nachteilig auf die dienstliche Beurteilung 
auswirken dürfen. Dies setzt voraus, dass 
Telearbeit und Reduzierungen der Ar­
beitszeit nicht dazu führen, dass den Be­
schäftigten geringerwertige Aufgaben ü­
bertragen werden.  

Wie bisher § 17 Abs. 3 FG begründet Ab­
satz 4 eine allgemeine Informationspflicht 
der Dienststelle gegenüber den Beschäf­
tigten, die eine Reduzierung der Arbeitzeit 
beantragen. In Absatz 4 wird klargestellt, 
dass Beamtinnen und Beamte, die eine 
Reduzierung der Arbeitszeit beantragen, 
ausdrücklich auf die allgemeinen beam­
ten- und versorgungsrechtlichen Folgen 
hinzuweisen sind. Durch die der Dienst­
stelle auferlegte Informationspflicht soll 
gewährleistet werden, dass diese Be­
schäftigten umfassend über die allgemei­
nen Folgen unterrichtet werden. 

Absatz 5 sieht eine Beteiligung der Beauf­
tragten für Chancengleichheit vor. Beab­
sichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer 
oder eines Beschäftigten mit familiären 
Pflichten auf Reduzierung der Arbeitszeit 
oder Zuweisung eines Telearbeitsplatzes 
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Ablehnung des Antrags ist von der nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte 
Dienststelle schriftlich zu begründen. für Chancengleichheit zu beteiligen. Die 

Dienststelle hat die Ablehnung der Anträ­
ge auf Reduzierung der Arbeitzeit oder 
auf Teilnahme an der Telearbeit im Ein­
zelnen schriftlich zu begründen. 

§ 15 
Beurlaubung, beruflicher Wiederein­

stieg 

(1) Die Dienststelle hat insbesondere den 
aus familiären Gründen Beurlaubten 
durch geeignete Maßnahmen die Verbin­
dung zum Beruf und den beruflichen Wie­
dereinstieg zu erleichtern.  

(2) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen 
Gelegenheit gegeben werden, Urlaubs- 
oder Krankheitsvertretungen wahrzuneh­
men. 

(3) Beurlaubte sind auf Verlangen über 
Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. 
Eine Teilnahme an Fortbildungsveranstal­
tungen soll ihnen im Rahmen der zur Ver­
fügung stehenden Plätze und der allge­
meinen Grundsätze über die Auswahl der 
dafür in Frage kommenden Beschäftigten 

§ 15, der um die bisher in § 10 Abs. 4 FG 
enthaltenen Regelungen zum beruflichen 
Wiedereinstieg ergänzt wird, entspricht § 
18 FG. Nach Absatz 1 hat die Dienststelle 
den Beschäftigten die Verbindung zum 
Beruf zu erhalten und den beruflichen 
Wiedereinstieg durch geeignete Maß­
nahmen zu erleichtern. Dazu gehören das 
Angebot von Urlaubs- und Krankheitsver­
tretungen, die rechtzeitige Unterrichtung 
über Fortbildungsangebote und das An­
gebot zur Teilnahme an Fortbildungen 
während oder nach der Beurlaubung, so­
weit die Beschäftigten ihr Interesse ge­
genüber ihrer Dienststelle äußern. Dies 
liegt nicht nur im Interesse der Beurlaub­
ten an einem Wiedereinstieg in den Beruf, 
sondern kommt auch der Dienststelle zu­
gute, da die Einarbeitungszeiten durch 
entsprechende Fortbildungsmaßnahmen 
verringert werden können. 

Die Wahrnehmung von Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen ist eine freiwillige 
Entscheidung der Beurlaubten. Die recht­
lichen Voraussetzungen für eine eventuel­
le Unterbrechung der Beurlaubung zur 
Wahrnehmung einer Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung und die damit ver­
bundenen Rechtsfolgen ergeben sich aus 
den jeweiligen Spezialnormen. Sie blei­
ben von dieser Regelung unberührt. 

Absatz 3 enthält unverändert die bisher in 
§ 10 Abs. 4 FG getroffenen Regelungen 
und dient der Schaffung von Rahmenbe­
dingungen. Die Dienststelle hat die Beur­
laubten über Fortbildungsmaßnahmen zu 
informieren, wenn diese ein entsprechen­
des Interesse äußern. Den Beurlaubten 
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ermöglicht werden. Ihnen sind auf Ver­
langen Fortbildungsmaßnahmen anzubie­
ten, die den beruflichen Wiedereinstieg 
erleichtern. § 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 
findet entsprechende Anwendung. 

(4) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag 
Beratungsgespräche zu führen, in denen 
sie über Einsatzmöglichkeiten während 
und nach der Beurlaubung informiert wer­
den. 

(5) § 14 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.  

soll darüber hinaus im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Plätze und der all­
gemeinen Grundsätze über die Auswahl 
der dafür in Frage kommenden Beschäf­
tigten die Teilnahme an Fortbildungsver­
anstaltungen ermöglicht werden. § 11 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 gelten entspre­
chend. Bei der Planung und Gestaltung 
der Fortbildungen zum beruflichen Wie­
dereinstieg nach der Familienphase sol­
len die räumlichen und zeitlichen Bedürf­
nisse von Beschäftigten mit Familien­
pflichten berücksichtigt werden. Danach 
soll die Dienststelle bei der Ausgestaltung 
und Durchführung von Fortbildungsveran­
staltungen darauf achten, dass den Be­
schäftigten mit zu betreuenden Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen eine 
Teilnahme möglich ist. Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall an­
geboten werden. Der Beauftragten für 
Chancengleichheit ist Gelegenheit zur 
Beteiligung an Planung und Gestaltung 
von Fortbildungsmaßnahmen zu geben, 
soweit ihre Dienststelle hierauf Einfluss 
hat. 

Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor 
Ablauf der Beurlaubung Beratungsge­
spräche zu führen, in dem diese über die 
Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach 
der Beurlaubung informiert werden. Die 
Beurlaubten sollen frühzeitig Klarheit und 
Planungssicherheit über ihre künftige 
Verwendung erhalten. 

Absatz 5 sieht gegenüber den Beschäftig­
ten, die eine Beurlaubung beantragen, 
eine Informationspflicht der Dienststelle 
vor. Die Beschäftigten sollen umfassend 
über die Folgen der Beurlaubung unter­
richtet werden. Sie sollen dabei auch über 
die Möglichkeit der Unterrichtung über 
Fortbildungsmaßnahmen hingewiesen 
werden. Beabsichtigt die Dienststelle, 
dem Antrag einer oder eines Beschäftig­
ten auf Beurlaubung aus familiären Grün­
den (Begriffsbestimmung in § 4 Abs. 2) 
nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte 
für Chancengleichheit zu beteiligen. 
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§ 16 
Bestellung 

(1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr 
Beschäftigten und in jeder personalver­
waltenden Dienststelle, deren Personal­
verwaltungsbefugnis 50 und mehr Be­
schäftigte umfasst, ist eine Beauftragte für 
Chancengleichheit und ihre Stellvertrete­
rin nach vorheriger Wahl zu bestellen. Die 
regelmäßige Amtszeit beträgt vier Jahre. 
In allen anderen Dienststellen ist eine An­
sprechpartnerin für die weiblichen Be­
schäftigten und die zuständige Beauftrag­
te für Chancengleichheit zu bestellen. Ei­
ne Ansprechpartnerin kann auch für einen 
Teil einer Dienststelle bestellt werden, der 
räumlich von dem Hauptsitz der Dienst­
stelle entfernt seinen Sitz hat. 

Absatz 1 enthält - wie schon § 12 Abs. 1 
FG - die Regelung, dass in jeder Dienst­
stelle mit 50 und mehr Beschäftigten und 
in jeder personalverwaltenden Dienststel­
le, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 
und mehr Beschäftigte umfasst, zwingend 
eine Beauftragte für Chancengleichheit 
und eine Stellvertreterin zu bestellen sind. 
In Dienststellen mit weniger als 50 Be­
schäftigten und in Dienststellen mit einer 
Personalverwaltungsbefugnis von weni­
ger als 50 ist – wie bisher - eine An­
sprechpartnerin für die weiblichen Be­
schäftigten und die zuständige Beauftrag­
te für Chancengleichheit zu bestellen.  
Um eine sachgerechte Vertretung der Be­
lange der weiblichen Beschäftigten zu 
gewährleisten, stellt Absatz 1 Satz 4 
ausdrücklich klar, dass eine Ansprech­
partnerin auch für einen Teil einer Dienst­
stelle bestellt werden kann, der räumlich 
von dem Hauptsitz der Dienststelle ent­
fernt seinen Sitz hat. Hiermit wird insbe­
sondere den strukturellen Veränderungen 
durch die Verwaltungsstrukturreform 
Rechnung getragen, indem für die wegen 
unverzichtbarer Präsenz in der Fläche 
geführten Behördenteile Ansprechpartne­
rinnen bestellt werden können. Die An­
sprechpartnerinnen sind für die Vermitt­
lung von Informationen zwischen den 
weiblichen Beschäftigten und der zustän­
digen Beauftragten für Chancengleichheit 
zuständig. Sie haben keine eigenen 
Rechte und über die Informationsvermitt­
lung keine weiteren Aufgaben. Das Ver­
fahren zur Bestellung der Ansprechpart­
nerinnen wird im Gesetz nicht vorge­
schrieben. Die Bestellung erfolgt durch 
die jeweilige Dienststellenleitung.  

Absatz 1 schließt nicht aus, dass im Ein­
vernehmen mit der Dienstaufsichtsbehör­
de an Stelle der Ansprechpartnerin eine 
Beauftragte für Chancengleichheit nach 
Maßgabe dieses Gesetzes bestellt wer­
den kann. 
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(2) Zuständig für eine Dienststelle nach 
Absatz 1 Satz 3 ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit der nächsthöheren 
Dienststelle. 

(3) Für Maßnahmen der unteren Schul­
aufsichtsbehörde, die den Bereich der 
Lehrkräfte der Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen betreffen, ist aus dem 
Kreis der Lehrkräfte, soweit vom Kultus­
ministerium nicht anders geregelt nach 
vorheriger Ausschreibung, eine Beauf­
tragte für Chancengleichheit zu bestellen. 
Das Kultusministerium gewährt eine Ent­
lastung von ihren anderweitigen dienstli­
chen Verpflichtungen. 

Absatz 2 bestimmt, dass für die Dienst­
stellen mit weniger als 50 Beschäftigten 
die Beauftragte für Chancengleichheit der 
nächsthöheren Dienststelle zuständig ist. 

Absatz 3 trägt den Besonderheiten im Be­
reich der Schule Rechnung. Die meisten 
der Grund-, Haupt-, Real-, und Sonder­
schulen haben keine Frauenvertretung, 
sondern eine Ansprechpartnerin. Zur 
Betreuung der großen Anzahl von etwa 
3800 Ansprechpartnerinnen wurden an 
den vor In-Kraft-Treten des Verwaltungs­
struktur-Reformgesetzes bestehenden 
Staatlichen Schulämtern Frauenvertrete­
rinnen bestellt. Mit dieser Regelung soll 
ein Fortbestehen der Frauenvertretung 
nach Eingliederung der Staatlichen 
Schulämter in die Landratsämter bzw. 
nach Angliederung an die Bürgermeister­
ämter der Stadtkreise und damit eine den 
Zielen des Gesetzes entsprechende be­
rufliche Förderung der weiblichen Be­
schäftigten sichergestellt werden. 

Absatz 3 bestimmt, dass in jeder unteren 
Schulaufsichtbehörde eine Beauftragte für 
Chancengleichheit aus dem Kreis der 
Lehrkräfte zu bestellen ist. Deren sachli­
che Zuständigkeit ist auf Maßnahmen der 
unteren Schulaufsichtsbehörde, die aus­
schließlich den Bereich der Lehrkräfte 
betreffen, beschränkt. Soweit das Kul­
tusministerium kein anderes Verfahren 
festlegt, wird die Beauftragte für Chan­
cengleichheit nach vorheriger Ausschrei­
bung durch die untere Schulaufsichtsbe­
hörde von der Dienststellenleitung be­
stellt. Ihre Amtszeit beträgt 4 Jahre. Die 
Beauftragte für Chancengleichheit ist in 
den Landkreisen organisatorisch in das 
Landratsamt, in den Stadtkreisen in das 
Staatliche Schulamt eingegliedert und der 
Dienststellenleitung kraft Gesetzes zuge­
ordnet. Über ihre konkrete innerbehördli­
che Zuweisung entscheidet in den Land­
kreisen der Landrat im Rahmen der ihm 
zustehenden Organisationshoheit. Das 
Kultusministerium gewährt der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit wie bisher im 
erforderlichen Umfang eine Entlastung 
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(4) In jedem Regierungspräsidium ist zu­
sätzlich zur Beauftragten für Chancen­
gleichheit jeweils eine fachliche Beraterin 
aus den Bereichen Polizei und Schule zu 
bestellen. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre­
chend. Die fachliche Beraterin nimmt in 
Abstimmung mit der Beauftragten für 
Chancengleichheit deren Aufgaben und 
Rechte wahr, soweit Maßnahmen der 
Dienststelle ausschließlich den nachge­
ordneten Polizeibereich oder die Schulen 
betreffen. 

von ihren anderweitigen dienstlichen Ver­
pflichtungen. Es ist gewährleistet, dass 
dies nicht zu einer Beeinträchtigung der 
Unterrichtsversorgung führt. Die Entlas­
tung der Beauftragten für Chancengleich­
heit in den unteren Schulaufsichtbehör­
den insgesamt orientiert sich an den bis­
herigen Freistellungsumfang der Frauen­
vertreterinnen an den Staatlichen Schul­
ämtern und führt zu keinen zusätzlichen 
Freistellungen. 

Durch die Verwaltungsstruktur-Reform 
sind die Aufgaben der Beauftragten für 
Chancengleichheit in den Regierungsprä­
sidien erheblich erweitert worden, so dass 
ohne eine Unterstützung der Beauftragten 
für Chancengleichheit durch weitere Per­
sonen eine sachgerechte Aufgabenwahr­
nehmung nicht mehr sichergestellt ist.  

Zu diesem Zweck bestimmt Absatz 4, 
dass in jedem Regierungspräsidium zur 
Unterstützung der Beauftragten für Chan­
cengleichheit jeweils eine fachliche Bera­
terin für den nachgeordneten Bereich der 
Polizei und Schule zu bestellen ist. Die 
fachliche Beraterin (wie die Bezeichnung 
bereits zum Ausdruck bringt) muss in den 
Bereichen der Polizei beziehungsweise 
der Schule tätig sein; der "Bereich der 
Schule" umfasst dabei die Lehrkräfte so­
wie das schulpsychologische und schul­
pädagogische Personal des jeweiligen 
Regierungspräsidiums. Das Verfahren zur 
Auswahl und Bestellung regelt das Regie­
rungspräsidium. 

Nach Absatz 4 nimmt die fachliche Beraterin 
in Abstimmung mit der Beauftragten für 
Chancengleichheit deren Aufgaben und 
Rechte wahr, soweit Maßnahmen der 
Dienststelle ausschließlich den nachgeord­
neten Polizeibereich beziehungsweise die 
Schulen betreffen. Die fachliche Beraterin 
nimmt damit ihre Funktion in abgeleiteter 
Form und zur Entlastung der Beauftragten 
für Chancengleichheit für einen abgegrenz­
ten Aufgabenbereich wahr. Die Beauftragte 
für Chancengleichheit und die fachliche Be­
raterin arbeiten vertrauensvoll zusammen. 
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§ 17 
Verfahren zur Bestellung 

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen 
Beschäftigten der Dienststelle. Nicht 
wahlberechtigt sind die unter Wegfall der 
Bezüge beurlaubten Bediensteten. Wer 
zu einer anderen Dienststelle abgeordnet 
ist, wird in ihr wahlberechtigt und verliert 
das Wahlrecht bei der anderen Dienststel­
le. Satz 3 gilt nicht bei Abordnungen zur 
Teilnahme an Lehrgängen. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit 
und ihre Stellvertreterin sind aus dem 
Kreis der weiblichen Beschäftigten durch 
die weiblichen Beschäftigten nach vorhe­
riger Wahl zu bestellen. § 17 bestimmt die 
Wahl und damit ihre demokratische Legi­
timation zum Regelfall. Das bisher in § 12 
Abs. 1 FG geregelte Bestellungsverfahren 
entweder nach vorangegangener Wahl 
oder durch Ausschreibung ist mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand verbun­
den. Das Wahlverfahren wird durch Weg­
fall des Vorentscheidungsverfahrens und 
durch die Aufnahme einer Nachrückrege­
lung erheblich vereinfacht. Bisher war 
vorgesehen, dass eine Wahl nur durchzu­
führen ist, wenn sich die Mehrheit der Be­
schäftigten dafür entscheidet. Dieses 
Vorentscheidungsverfahren ist beinahe so 
aufwändig wie die Wahl selbst. Es soll 
daher künftig entfallen und die Wahl als 
gesetzlicher Regelfall mit Ausnahmemög­
lichkeit (Absatz 3) gelten. Die Verordnung 
über die Wahl der Frauenvertreterin wird 
entsprechend angepasst. 

Absatz 1 regelt das aktive Wahlrecht. 
Wahlberechtigt sind alle weiblichen Be­
schäftigten bei der Dienststelle, der sie 
angehören. Für die Wahlberechtigung ist 
die Dauer der Zugehörigkeit zur Dienst­
stelle, die Befristung des Arbeitsverhält­
nisses, eine Tätigkeit lediglich zur Vertre­
tung oder Aushilfe, eine Beschäftigung 
lediglich nebenberuflich oder auf Probe, 
ebenso wie die Zeit des Mutterschutzes 
unerheblich. Nicht wahlberechtigt sind die 
am Wahltag unter Wegfall der Bezüge 
beurlaubten Bediensteten. Hierunter fällt 
auch der Erziehungsurlaub bzw. die El­
ternzeit, nicht aber die Abwesenheit wäh­
rend der Mutterschutzfrist. Dagegen be­
rühren Erholungsurlaub und Urlaub aus 
anderem Anlass unter voller oder teilwei­
ser Fortzahlung der Bezüge die Wahlbe­
rechtigung nicht. Bei der Abordnung zu 
einer anderen Dienststelle desselben o­
der eines anderen öffentlich-rechtlichen 
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(2) Wählbar für das Amt der Beauftragten 
für Chancengleichheit und der Stellvertre­
terin sind die weiblichen Beschäftigten der 
Dienststelle. Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
und ihre Stellvertreterin werden in einem 
Wahlverfahren in getrennten Wahlgängen 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
gewählt. Die Wahl hat den Grundsätzen 
der allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahl zu entspre­
chen. Das Verfahren für die Durchführung 
der Wahl wird durch Rechtsverordnung 
der Landesregierung geregelt. 

(4) Findet sich nur eine zur Ausübung des 
Amtes bereite Beschäftigte, kann die 
Dienststelle von der weiteren Durchfüh­
rung des Wahlverfahrens absehen und 
diese zur Beauftragten für Chancen­
gleichheit bestellen. Findet sich aus dem 
Kreis der weiblichen Beschäftigten keine 
zur Ausübung des Amtes bereite Person, 
kann die Dienststelle auch einen zur Aus­
übung bereiten männlichen Beschäftigten 
zum Beauftragten für Chancengleichheit 
bestellen. Anderenfalls hat die Dienststel­
le das Wahlverfahren nach sechs Mona­
ten zu wiederholen. Gleiches gilt für die 
Stellvertretung. 

Dienstherrn verliert die Beschäftigte die 
Wahlberechtigung bei ihrer Dienststelle 
und erwirbt sie bei der neuen Dienststelle, 
zu der sie abgeordnet ist. Bei der Abord­
nung zu Lehrgängen (z.B. Führungsaka­
demie des Landes) bleibt die Beschäftigte 
bei ihrer Stammdienststelle wahlberech­
tigt. 

Absatz 2 regelt das passive Wahlrecht. 
Wählbar für das Amt der Beauftragten für 
Chancengleichheit und der Stellvertreterin 
sind alle weiblichen Beschäftigten. Für die 
Wahrnehmung der Aufgaben der Beauf­
tragten für Chancengleichheit ist es wich­
tig, die Verhältnisse aus der Sicht der 
Frauen beurteilen und sich in die Lage 
der weiblichen Beschäftigten hinein ver­
setzen sowie die Bedürfnisse und Anlie­
gen der weiblichen Beschäftigten verste­
hen und vertreten zu können. Hinsichtlich 
des Verlustes der Wählbarkeit gelten die 
Ausnahmetatbestände bei der Wahlbe­
rechtigung - entsprechend. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Beauftragte 
für Chancengleichheit und ihre Stellvertre­
terin in einem Wahlverfahren in getrenn­
ten Wahlgängen nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl von den wahlberech­
tigten weiblichen Beschäftigten zu wählen 
sind. Wahl in getrennten Wahlgängen be­
deutet, dass Beauftragte für Chancen­
gleichheit und Stellvertreterin jeweils ge­
trennt zu wählen sind. 

Nach Absatz 4 kann die Dienststelle aus­
nahmsweise von der weiteren Durchfüh­
rung der Wahl absehen, wenn sich nur 
eine weibliche Beschäftigte bereit erklärt 
hat, die Aufgaben einer Beauftragten für 
Chancengleichheit bzw. deren Stellvertre­
tung zu übernehmen. In diesem Fall kann 
die Dienststelle diese Person ohne vo­
rausgehende Wahl zur Beauftragten für 
Chancengleichheit bzw. Stellvertreterin 
bestellen. 

Findet sich aus dem Kreis der weiblichen 
Beschäftigten keine zur Übernahme der 
Funktion und Aufgaben einer Beauftrag­
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(5) Die Wahl der Beauftragten für Chan­
cengleichheit und ihrer Stellvertreterin 
kann beim Verwaltungsgericht angefoch­
ten werden, wenn gegen wesentliche 
Vorschriften über das Wahlrecht, die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren ver­
stoßen worden und eine Berichtigung 
nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch 
den Verstoß das Wahlergebnis nicht ge­
ändert oder beeinflusst werden konnte. 
Zur Anfechtung berechtigt sind mindes­
tens drei Wahlberechtigte, alle Bewerbe­
rinnen oder die Dienststellenleitung. Die 
Anfechtung ist nur binnen einer Frist von 
zwei Wochen, von dem Tag der Bekannt­
gabe des Wahlergebnisses an gerechnet, 
zulässig. 

ten für Chancengleichheit bereite Person, 
kann die Dienststelle einen männlichen 
Beschäftigten ohne förmliches Wahlver­
fahren zum Beauftragten für Chancen­
gleichheit bestellen. Anderenfalls ist die 
Dienststellenleitung verpflichtet, das 
Wahlverfahren nach sechs Monaten zu 
wiederholen. Gleiches gilt für die Funktion 
der Stellvertretung. Die Bestellung setzt 
das Einverständnis der in das Amt zu be­
stellenden Beschäftigten voraus. 

Absatz 5 regelt die Anfechtung der Wahl 
der Beauftragten für Chancengleichheit 
und der Stellvertretung. 

§ 18 
Erlöschen der Bestellung, Widerruf, 

Neubestellung 

(1) Die Bestellung zur Beauftragten für 
Chancengleichheit erlischt mit Ablauf der 
Amtszeit, der Niederlegung des Amtes, 
ihrem Ausscheiden aus der Dienststelle 
oder ihrer nicht nur vorübergehenden 
Verhinderung von mehr als sechs Mona­
ten. 

(2) Die Dienststellenleitung darf die Be­
stellung zur Beauftragten für Chancen­
gleichheit nur auf deren Verlangen oder 
wegen grober Verletzung ihrer gesetzli­
chen Verpflichtungen widerrufen. 

Absatz 1 stellt klar, dass die Bestellung 
zur Beauftragten für Chancengleichheit 
mit Ablauf der Amtszeit, der Niederlegung 
ihrer Funktion, ihrem Ausscheiden aus 
der Dienststelle oder ihrer nicht nur vorü­
bergehenden Verhinderung von mehr als 
sechs Monaten endet. 

Absatz 2 stellt sicher, dass der Widerruf nur 
auf Verlangen der Beauftragten für Chan­
cengleichheit oder wegen grober Verlet­
zung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen 
erfolgen darf. Gleiches gilt für die Stell­
vertreterin. Eine grobe Vernachlässigung 
kann z.B. darin liegen, dass die Beauftragte 
für Chancengleichheit die ihr nach § 19 
Abs. 6 obliegende Schweigepflicht verletzt.  
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(3) Ist die Bestellung erloschen oder wi­
derrufen worden, ist die Stellvertreterin 
mit ihrem Einverständnis bis zum Ende 
der laufenden Amtszeit zur Beauftragten 
für Chancengleichheit zu bestellen. Ande­
renfalls hat die Dienststellenleitung aus 
der Liste der für das Amt der Beauftragten 
für Chancengleichheit nicht gewählten 
Beschäftigten die Person mit der nächst­
höheren Stimmenzahl bis zum Ende der 
laufenden Amtszeit zur Beauftragten für 
Chancengleichheit zu bestellen. Ist eine 
solche nicht vorhanden, hat die Dienst­
stelle aus dem Kreis der weiblichen Be­
schäftigten die Beauftragte für Chancen­
gleichheit zu bestellen. § 17 Abs. 4 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. Die 
Bestellung ist nur mit Einverständnis der 
zu bestellenden Beschäftigten vorzuneh­
men. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die 
Stellvertreterin entsprechend. Ist die Be­
stellung zur Stellvertreterin erloschen  o­
der widerrufen worden, findet Absatz 3 
Sätze 2 bis 5 entsprechende Anwendung. 
Gleiches gilt bei Nachrücken der Stell­
vertreterin in das Amt der Beauftragten für 
Chancengleichheit nach Absatz 3 Satz 1. 

Absatz 3 enthält erstmals eine Nachrück­
regelung für den Fall, dass die Beauftrag­
te für Chancengleichheit oder ihre Stell­
vertreterin vorzeitig aus dieser Funktion 
ausscheiden. Bisher waren aufwändige 
Neuwahlen erforderlich, die zukünftig 
durch Nachrücken oder durch formlose 
Bestellung vermieden werden. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden der Beauf­
tragten für Chancengleichheit aus dieser 
Funktion hat die Dienststelle die Stell­
vertreterin mit ihrem Einverständnis zur 
Beauftragten für Chancengleichheit zu 
bestellen. Die Stellvertreterin verfügt be­
reits über entsprechende Kenntnisse und 
Erfahrungen hinsichtlich der gesetzlichen 
Aufgaben und Befugnisse der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit. Ist die Stell­
vertreterin zur Übernahme des Amtes der 
Beauftragten für Chancengleichheit nicht 
bereit, ist aus der Liste der für dieses Amt 
nicht gewählten Beschäftigten die Person 
mit der nächsthöheren Stimmenzahl bis 
zum Ende der laufenden Amtszeit zur 
Beauftragten für Chancengleichheit zu 
bestellen. Für den Fall, dass keine Person
zur Übernahme des Amtes im Wege des 
Nachrückverfahrens zur Verfügung steht, 
ist die Beauftragte für Chancengleichheit 
aus dem Kreis der wählbaren Beschäftig­
ten von Amts wegen zu bestellen. Findet 
sich aus dem Kreis der weiblichen Be­
schäftigten keine Person, kann die 
Dienststelle einen geeigneten und zur 
Ausübung dieses Amtes bereiten männli­
chen Beschäftigten zum Beauftragten für 
Chancengleichheit bestellen. Absatz 3 
verweist insoweit auf § 17 Abs. 4 Satz 2.  

Bei vorzeitigem Ausscheiden der Stell­
vertreterin ist diese Funktion nach Maß­
gabe der im Absatz 3 Satz 2 bis 5 enthal­
tenen Vorschriften neu zu besetzen. Glei­
ches gilt für den Fall, dass die Stellvertre­
terin nach Absatz 3 Satz 1 in das Amt der 
Beauftragten für Chancengleichheit nach­
rückt. 
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§ 19 
Rechtsstellung 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
ist der Dienststellenleitung unmittelbar 
zugeordnet und hat ein unmittelbares Vor­
tragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. 

Wie bisher § 13 Abs. 1 FG bestimmt Ab­
satz 1 die Zuordnung der Beauftragten für 
Chancengleichheit unmittelbar zur 
Dienststellenleitung. Die Beauftragte für 
Chancengleichheit hat ein unmittelbares 
Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz von 
fachlichen Weisungen frei.  
Die Freistellung von Weisungen soll de­
ren sachliche Unabhängigkeit als fach­
kompetente Instanz gewährleisten und 
korrespondiert insofern mit ihrer Aufga­
benstellung, die auf kritische Reflexion 
angelegt ist. Die fachliche Weisungsfrei­
heit garantiert, dass frauenspezifische 
Belange ohne vorherige „Filterung“ in die 
Willensbildung der Dienststellenleitung 
einfließen können. Sie bewirkt, dass die 
Beauftragte für Chancengleichheit inso­
weit vom Wohlwollen anderer Verwal­
tungsstellen unabhängig ist und dass die 
von ihr eingebrachten Gesichtspunkte 
nicht übergangen werden können. Dies 
ändert jedoch nichts an dem zwischen der 
Dienststellenleitung und der Beauftragten 
für Chancengleichheit bestehenden Ko­
operationsverhältnis, in dessen Rahmen 
und entsprechend dem Gesetzeszweck 
beide gemeinsam auf die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung zu 
achten haben. Durch die Einräumung ei­
nes direkten Vortragsrechts kann die Be­
auftragte für Chancengleichheit sich direkt 
an die Dienststellenleitung wenden, so­
weit sie Klärungsbedarf in Fragen der 
Gleichberechtigung sieht. Der übliche 
Dienstweg muss nicht eingehalten wer­
den. Die Beauftragte für Chancengleich­
heit gehört zur Verwaltung und unterstützt 
als Teil der Verwaltung – soweit erforder­
lich - die Dienststelle bei der Umsetzung 
des Gesetzes. Aus der direkten Zuord­
nung zur Dienststellenleitung und ihrer 
Unterstützungspflicht im gesetzlich vorge­
sehenen Rahmen ergibt sich eine andere 
Rechtsstellung der Beauftragten für 
Chancengleichheit in Abgrenzung zum 
Personalrat. Diese besondere Rechtsstel­
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen räumlichen, personellen und 
sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr ist die 
Teilnahme an spezifischen Fortbildungs­
veranstaltungen zu ermöglichen, soweit 
diese für ihre Tätigkeit erforderlich sind.  

(3) Die Dienststellenleitung hat die Beauf­
tragte für Chancengleichheit im erforderli­
chen Umfang von ihren anderweitigen 
dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten. 
Der Umfang bestimmt sich nach den in 
ihrer Dienststelle regelmäßig anfallenden 
Aufgaben sowie nach dem auf die Aus­
übung ihrer Aufgaben und Rechte entfal­
lenden Zeitaufwand.  

lung prägt die Wahrnehmung der Aufga­
ben und Rechte der Beauftragten für 
Chancengleichheit. Den Dienststellen und 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts obliegt die Umsetzung des Geset­
zes. Aufgabe der Beauftragten für Chan­
cengleichheit ist es, im Rahmen der ihr 
vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben und 
Befugnisse als Teil der Verwaltung die 
Dienststellenleitung bei der Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben zu unterstüt­
zen. Als Teil der Verwaltung steht ihr kein 
Klagerecht zu (VGH Baden-Württemberg, 
Urteil vom 9.3.2004 Az.: 4 S 675/02). 

Sie nimmt ihre Aufgaben innerhalb der 
Dienststelle wahr; Öffentlichkeitsarbeit 
oder die Herausgabe von Publikationen 
ist nur in Absprache mit der Dienststellen­
leitung möglich. 

Nach Absatz 2 ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit mit den zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen räumlichen, 
personellen und sachlichen Mitteln aus­
zustatten. Ihr ist die Teilnahme an spezifi­
schen Fortbildungsveranstaltungen zu 
ermöglichen, soweit diese für ihre Tätig­
keit erforderlich sind. 

Nach Absatz 3 ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit von der Dienststellen­
leitung im erforderlichen Umfang von ihren 
anderweitigen dienstlichen Verpflichtungen 
zu entlasten. Der Umfang der Entlastung 
bestimmt sich nach den in ihrer Dienststel­
le regelmäßig anfallenden und von ihr tat­
sächlich wahrgenommenen gesetzlichen 
Aufgaben, sowie nach dem auf die Aus­
übung der ihr nach diesem Gesetz zuge­
wiesenen Aufgaben und Rechte entfallen­
den Zeitaufwand (Einzelfallbetrachtung). 
Der Umfang der Entlastung bestimmt sich 
nach dem tatsächlichen Arbeitsanfall, der 
im Einzelfall geprüft und dargelegt werden 
muss. Zur Bestimmung des erforderlichen 
Umfangs der Entlastung bietet sich als 
Grundlage ein von der Beauftragten für 
Chancengleichheit erstellter Tätigkeitsbe­
richt bzw. eine Auflistung der regelmäßig 
anfallenden gesetzlichen Aufgaben an. 
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Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen, in 
dem die Beauftragte für Chancengleich­
heit die ihr gesetzlich zugewiesenen und 
in der Dienststelle auch tatsächlich anfal­
lenden Aufgaben und Befugnisse ord­
nungsgemäß wahrnehmen kann. Um die 
jeweils unterschiedliche Funktion der Per­
sonalvertretung und Beauftragten für 
Chancengleichheit deutlich zu machen, 
wird der Begriff der „Freistellung“, der für 
Personalratsmitglieder gebräuchlich ist, 
durch den Begriff der „Entlastung“ ersetzt. 

Eine Festlegung des Umfangs der Entlas­
tung, bemessen an der Zahl der Beschäf­
tigten in der Dienststelle, ist nicht sachge­
recht. Entscheidend ist der Zeitaufwand, 
der zur Wahrnehmung der ihr gesetzlich 
zugewiesenen und in ihrer Dienststelle 
anfallenden Aufgaben tatsächlich erfor­
derlich ist. Art und Umfang der in den ein­
zelnen Dienststellen wahrzunehmenden 
Aufgaben und damit der erforderliche Um­
fang der Entlastung sind in hohem Maße 
unterschiedlich. Die flexible Regelung zur 
Entlastung der Beauftragten für Chan­
cengleichheit in Absatz 3 trägt den Unter­
schieden in den einzelnen Dienststellen 
Rechnung. 

Die Zahl der Beschäftigten insgesamt 
scheidet als Bemessungsfaktor zur Be­
stimmung des Umfangs der Entlastung 
aus. Die Beauftragte für Chancengleich­
heit ist keine Interessenvertreterin aller 
Beschäftigten. Entsprechend begrenzt 
sind die ihr nach diesem Gesetz zugewie­
senen Aufgaben und Befugnisse. Den 
Dienststellen und ihren Leitungen selbst 
obliegt die Umsetzung der Gesetzesziele 
nach Maßgabe dieses Gesetzes. Dabei 
wird die Dienststelle von der Beauftragten 
für Chancengleichheit unterstützt. Sie ist 
Beraterin der Dienststellenleitung, die im 
Rahmen der gesetzlich festgelegten Auf­
gaben an den Maßnahmen ihrer Dienst­
stelle mitzuwirken berechtigt und ver­
pflichtet ist. Im Gesetz speziell geregelt ist 
die Mitwirkung der Beauftragten für 
Chancengleichheit bei der Erstellung des 
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Chancengleichheitplans alle fünf Jahre 
sowie bei der Erstellung eines Zwischen­
berichts über den Stand der Erfüllung der 
im Chancengleichheitsplan festgelegten 
Zielvorgaben. § 10 regelt speziell und ab­
schließend die Beteiligung der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit an Personal­
entscheidungen ihrer Dienststelle, be­
grenzt auf die Besetzung von Stellen 
durch Einstellung und Beförderung sowie 
die Vergabe von Ausbildungsplätzen in 
den Bereichen geringerer Repräsentanz 
von Frauen. § 9 sieht in begrenztem Um­
fang eine Teilnahme der Beauftragten für 
Chancengleichheit an Vorstellungs- und 
sonstigen Personalauswahlgesprächen 
vor. Nach § 11 ist der Beauftragten für 
Chancengleichheit die Gelegenheit zur 
Beteiligung an Planung und Gestaltung 
von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zu geben, soweit ihre Dienststelle hierauf 
Einfluss hat. Gleiches gilt bei der Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Fortbildungsmaßnahmen, die eine Wei­
terqualifikation ermöglichen oder auf Tä­
tigkeiten in Bereichen mit Unterrepräsen­
tanz von Frauen vorbereiten. Aus einer 
möglichen Beteiligung der Beauftragten 
für Chancengleichheit in Angelegenheiten 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
die gleichermaßen Frauen und Männer 
betreffen, folgt aber keine weitergehende 
Zuständigkeit für die männlichen Beschäf­
tigten. Im Einzelfall, wenn die Dienststelle 
den Antrag eines männlichen Beschäftig­
ten auf familiengerechte Arbeitszeit, Teil­
zeit oder Telearbeit oder auf Beurlaubung 
aus familiären Gründen ablehnen will, ist 
die Beauftragte ausnahmsweise für 
männliche Beschäftigte tätig. 

Darüber hinaus ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit an sonstigen allge­
meinen personellen sowie sozialen und 
organisatorischen Maßnahmen ihrer 
Dienststelle zu beteiligen, soweit diese 
Auswirkungen auf die berufliche Situation 
der weiblichen Beschäftigten haben kön­
nen. Die Funktion der Beauftragten für 
Chancengleichheit betrifft im Wesentli­
chen Maßnahmen der Dienststelle in Be­
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reichen geringerer Repräsentanz von 
Frauen und solche mit Auswirkungen auf 
die berufliche Situation der weiblichen 
Beschäftigten, so dass auch die Zahl der 
weiblichen Beschäftigten in der Dienst­
stelle insgesamt allein kein hinreichendes 
Kriterium zur Festlegung des Umfangs 
der Entlastung ist. Für den Umfang der 
Entlastung ist entscheidend, welche Auf­
gaben tatsächlich in der Dienststelle an­
fallen, bemessen nach dem auf die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben und ihrer 
Rechte (z.B. Initiativrecht) entfallenden 
Zeitaufwand. Dienststellenleitung und Be­
auftragte für Chancengleichheit haben 
nach dieser Maßgabe den voraussichtlich 
erforderlichen Entlastungsumfang ge­
meinsam festzulegen und damit einen 
Rahmen zu schaffen, in dem die Beauf­
tragte für Chancengleichheit die ihr ge­
setzlich zugewiesenen und in der Dienst­
stelle auch tatsächlich anfallenden Aufga­
ben und Befugnisse ordnungsgemäß 
wahrnehmen kann.  

Zur Ermittlung des Entlastungsumfangs 
sind daher Faktoren, wie die Personal­
verwaltungsbefugnis, der Umfang der Un­
terrepräsentanz von Frauen, die Zahl der 
Personalentscheidungen in Bereichen 
geringerer Repräsentanz von Frauen, die 
Zahl der von ihr nach § 16 Abs. 2 zu 
betreuenden Dienststellen, die Beschäf­
tigtenstruktur sowie spezifische Tätig­
keitsbereiche maßgebende Bemessungs­
kriterien. Bei der Ermittlung des Entlas­
tungsumfangs ist insbesondere der Zeit­
aufwand entscheidend, der für Einstellun­
gen und Beförderungen von Frauen in 
Bereichen geringerer Repräsentanz von 
Frauen, für die Teilnahme an Bewer­
bungs- und Auswahlgesprächen, für die 
Mitwirkung an der Erstellung des Chan­
cengleichheitsplans und Zwischenbe­
richts, für die Teilnahme an der regelmä­
ßig stattfindenden Besprechung der 
Dienststellenleitung mit anderen Füh­
rungskräften der Dienststelle, für das Ab­
halten von Sprechstunden (Einzelfallbera­
tung), für die Erledigung von Schriftver­
kehr und für Beratungen mit der Dienst­



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

- 49 ­

(4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der 
Entlastung kann die Dienststelle oder die 
Beauftragte für Chancengleichheit eine 
Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlich­
tungsstelle besteht aus einer Vertreterin 
oder einem Vertreter des für Frauenfra­
gen zuständigen Ministeriums (Vorsitz), 
einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
betroffenen Fachministeriums und einer 
dritten Person mit Befähigung zum Rich­
teramt, die der baden-württembergischen 
Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit 
angehört und von dem für Frauenfragen 
zuständigen Landtagsausschuss zu be­
nennen ist. Das Nähere wird durch 
Rechtsverordnung des für Frauenfragen 
zuständigen Ministeriums geregelt.  

(5) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
darf wegen ihrer Tätigkeit weder allge­
mein noch in ihrer beruflichen Entwick­
lung benachteiligt werden. Die Beauftrag­
te für Chancengleichheit darf gegen ihren 
Willen nur umgesetzt, versetzt oder ab­
geordnet werden, wenn dies aus dringen­
den dienstlichen Gründen auch unter Be­
rücksichtigung ihrer Funktion als Beauf­
tragte für Chancengleichheit unvermeid­
bar ist. In diesem Fall ist die Zustimmung 
der vorgesetzten Dienststelle, die ihre 
Beauftragte für Chancengleichheit betei­

stelle sowie für Beanstandungen aufge­
wendet werden muss.  

Die in den Dienststellen regelmäßig anfal­
lenden Aufgaben der Beauftragten für 
Chancengleichheit sind in hohem Maße 
unterschiedlich und unterliegen der Ver­
änderung. Die wesentlichen Aufgaben der 
Beauftragten für Chancengleichheit 
betreffen ihre Beteiligung bei Maßnahmen 
ihrer Dienststelle in Bereichen geringerer 
Repräsentanz von Frauen. Mit zuneh­
mender Erhöhung des Anteils von Frauen 
in den einzelnen Bereichen ihrer Unter­
repräsentanz verringern sich die Aufga­
ben der Beauftragten für Chancengleich­
heit. Diese Entwicklung ist bei der zeitli­
chen Entlastung der Beauftragten für 
Chancengleichheit zu berücksichtigen. 

Absatz 4 entspricht der bisherigen Rege­
lung in § 13 Abs. 2 FG. Danach kann die 
Dienststelle oder die Beauftragte für 
Chancengleichheit bei Uneinigkeit über 
den Umfang der Entlastung die Schlich­
tungsstelle anrufen. Der Begriff „ Freistel­
lung“ wird durch den Begriff der „ Entlas­
tung“ ersetzt. Die bisherige Regelung wird 
dahingehend konkretisiert, wer zur Anru­
fung der Schlichtungsstelle berechtigt ist. 

Absatz 5 schützt die Beauftragte für 
Chancengleichheit – wie bisher § 13 Abs. 
3 FG – vor Benachteiligungen bei und 
wegen ihrer Aufgabenerfüllung. Der 
Schutz der Beauftragten für Chancen­
gleichheit vor Kündigung, Umsetzung, 
Versetzung und Abordnung ist notwendi­
ge Voraussetzung zur Unabhängigkeit der 
Beauftragten für Chancengleichheit bei 
der Ausübung ihrer Funktion.  
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ligt, notwendig. § 15 Abs. 2 und 4 des 
Kündigungsschutzgesetzes gilt entspre­
chend. 

(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, 
über die persönlichen Verhältnisse von 
Beschäftigten und andere vertrauliche 
Angelegenheiten in der Dienststelle auch 
über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Still­
schweigen zu bewahren. Die Verschwie­
genheitspflicht gilt auch für die Ansprech­
partnerinnen und für die fachlichen Bera­
terinnen. 

Absatz 6 regelt - wie bisher § 13 Abs. 4 
FG - die Verschwiegenheitspflicht der Be­
auftragten für Chancengleichheit und ihrer 
Stellvertreterin. Die Verschwiegenheits­
pflicht gilt auch für die Ansprechpartnerin­
nen und für die fachlichen Beraterinnen. 

§ 20 
Grundsätze für die Zusammenarbeit 

(1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn 
der Amtszeit der Beauftragten für Chan­
cengleichheit im Einvernehmen mit der 
Beauftragten für Chancengleichheit die 
näheren Einzelheiten der Zusammenar­
beit fest. 

Nach Absatz 1 ist die Dienststellenleitung 
verpflichtet, im Einvernehmen mit der Be­
auftragten für Chancengleichheit die 
Grundsätze und das Verfahren der Zu­
sammenarbeit festzulegen. Ziel ist es, zu 
Beginn der Amtsperiode der Beauftragten 
für Chancengleichheit die Grundsätze der 
Zusammenarbeit zu regeln. Die zielorien­
tierte und vertrauensvolle Zusammenar­
beit zwischen der Dienststellenleitung und 
Beauftragten für Chancengleichheit muss 
zu einem durchgängigen Leitprinzip wer­
den. Hierzu gehört auch, dass die Dienst­
stellenleitungen für die Achtung der Be­
auftragten für Chancengleichheit in deren 
Rolle und Aufgabenstellung Sorge tragen 
und diese als Beraterin zur Umsetzung 
dieses Gesetzes anerkennen. 

Gegenstand einer näheren Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit kann sein:  
die Konkretisierung der von der Beauf­
tragten für Chancengleichheit wahrzu­
nehmenden regelmäßig anfallenden Auf­
gaben, das Verfahren ihrer Unterrichtung 
und der frühzeitigen Einbindung in Ent­
scheidungsprozesse ihrer Dienststelle, an 
denen sie nach diesem Gesetz zu beteili­
gen ist. Des Weiteren ist gemeinsam der 
Umfang der Entlastung der Beauftragten 
für Chancengleichheit festzulegen und zu 
konkretisieren, an welcher regelmäßig 
stattfindenden Leitungsrunde im Sinne 
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
ist in dem für die sachgerechte Wahr­
nehmung ihrer Aufgaben und Beteili­
gungsrechte erforderlichen Umfang früh­
zeitig und umfassend zu unterrichten. Ihr 
sind die hierfür erforderlichen Unterlagen 
frühzeitig vorzulegen und alle erforderli­
chen Informationen und Auskünfte zu er­
teilen. 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
kann an der regelmäßig stattfindenden 
Besprechung der Dienststellenleitung mit 
den anderen Führungskräften der Dienst­
stelle teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit 
die Dienststellenleitung einen Bezug zu 
den der Beauftragten für Chancengleich­
heit nach diesem Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben ausschließt. 

des Absatzes 3 die Beauftragte für Chan­
cengleichheit teilnehmen kann (Konkreti­
sierung der „Besprechungen der Leitung 
ihrer Dienststelle“).  

Absatz 2 hat die rechtzeitige und umfas­
sende Unterrichtung der Beauftragten für 
Chancengleichheit zum Ziel. Diese Rege­
lung soll sicherstellen, dass die Beauf­
tragte für Chancengleichheit alle notwen­
digen Informationen erhält. Die Dienststel­
le hat die Beauftragte für Chancengleich­
heit so vollständig zu unterrichten, dass 
diese in der Lage ist, ihre Aufgaben und 
Beteiligungsrechte ordnungsgemäß 
wahrzunehmen. Die Dienststelle muss 
dies aber auch zu einem so frühen Zeit­
punkt tun, dass der Beauftragten für 
Chancengleichheit genügend Zeit ver­
bleibt, um sich detailliert mit den mögli­
chen Auswirkungen einer Maßnahme 
auseinander zu setzen und sachgerecht 
zu reagieren. Die beabsichtigte Maßnah­
me muss noch veränderbar sein. Nach 
Absatz 2 Satz 2 hat die Dienststelle der 
Beauftragten für Chancengleichheit die 
erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzu­
legen und alle erforderlichen Informatio­
nen und Auskünfte zu erteilen („Bring­
schuld“). 

Nach Absatz 3 ist die Beauftragte für 
Chancengleichheit berechtigt, an regel­
mäßig stattfindenden Besprechungen der 
Dienststellenleitung mit den anderen Füh­
rungskräften der Dienststelle teilzuneh­
men, die in erster Linie Bezug zu inner­
behördlichen Fragestellungen haben. Es 
ist nicht mehr Sache der Beauftragten für 
Chancengleichheit, die Dienststellenlei­
tung von ihrer Berechtigung zur Teilnah­
me zu überzeugen, d.h. einen möglichen 
Bezug zu ihren gesetzlichen Aufgaben 
darzulegen und zu begründen. 

Der Beauftragten für Chancengleichheit 
soll durch die Teilnahme an solchen Be­
sprechungen der Dienststellenleitung mit 
Führungskräften der einzelnen Organisa­
tionseinheiten die Gelegenheit gegeben 
werden, sich über die Vorgänge in der 
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Dienststelle zu informieren und insbeson­
dere erste Informationen über Planungen 
und anstehende innerbehördliche perso­
nelle, soziale oder organisatorische Maß­
nahmen, die Auswirkungen auf die beruf­
liche Situation der weiblichen Beschäftig­
ten in der Dienststelle haben könnten, zu 
erhalten. Des Weiteren soll sie die Gele­
genheit erhalten, Vorschläge und Anre­
gungen zur Verwirklichung der Gleichbe­
rechtigung innerhalb der Dienststelle in 
dieser Leitungsrunde vorzubringen. Die 
Möglichkeit ihrer Teilnahme an diesen 
Besprechungen folgt aus ihrer besonde­
ren Rechtsstellung. Die Beauftragte für 
Chancengleichheit ist der Dienststellenlei­
tung unmittelbar zugeordnet und nimmt 
eine einer Stabsfunktion vergleichbare 
Stellung ein. 

Die Dienststellenleitung darf der Beauf­
tragten für Chancengleichheit im Einzelfall 
die Teilnahme versagen, soweit die ein­
zelnen Themen keinen Bezug zu ihren 
gesetzlichen Aufgaben haben. Die Darle­
gungspflicht hierfür obliegt der jeweiligen 
Dienststellenleitung. 

§ 21 
Sonstige Aufgaben und Rechte 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
achtet auf die Durchführung und Einhal­
tung dieses Gesetzes und unterstützt die 
Dienststellenleitung bei dessen Umset­
zung. Sie ist an sonstigen allgemeinen 
personellen sowie sozialen und organisa­
torischen Maßnahmen ihrer Dienststelle, 
soweit diese Auswirkungen auf die beruf­
liche Situation weiblicher Beschäftigter 
haben können, frühzeitig zu beteiligen. 

§ 21 regelt die bisher in § 14 FG enthalte­
nen weiteren Aufgaben und Rechte der 
Beauftragten für Chancengleichheit. Der 
Dienststelle und ihren Leitungen obliegt 
die Umsetzung des Gesetzes. Hierbei hat 
die Beauftragte für Chancengleichheit 
nach Absatz 1 Satz 2 in Zusammenarbeit 
mit der Dienststellenleitung diese zu un­
terstützen. 

Absatz 1 Satz 2 enthält eine Konkretisie­
rung der bisher in § 14 Abs. 1 Satz 2 FG 
geregelten „Belange der weiblichen Be­
schäftigten“. Die Beauftragte für Chan­
cengleichheit ist an allgemeinen personel­
len sowie sozialen und organisatorischen 
Maßnahmen ihrer Dienststelle, soweit 
diese Auswirkungen auf die berufliche 
Situation der weiblichen Beschäftigten 
haben können, frühzeitig zu beteiligen. 
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
hat ein Initiativrecht für Maßnahmen zur 
gezielten beruflichen Förderung von Frau­
en. Sie kann sich innerhalb ihrer Dienst­
stelle zu fachlichen Fragen der Gleichbe­
rechtigung von Frauen und Männern, der 
beruflichen Förderung von Frauen und 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
äußern. Sie kann während der Arbeitszeit 
Sprechstunden durchführen und einmal 
im Jahr eine Versammlung der weiblichen 
Beschäftigten der Dienststelle einberufen. 

(3) Weibliche Beschäftigte können sich in 
ihren Angelegenheiten ohne Einhaltung 
des Dienstweges an die Beauftragte für 
Chancengleichheit ihrer Dienststelle wen­
den. 

(4) Den Beauftragten für Chancengleich­
heit ist Gelegenheit zum Erfahrungsaus­
tausch untereinander zu geben. 

(5) Die Rechte der Personalvertretungen 
bleiben unberührt.  

Dies betrifft insbesondere allgemeine 
Festlegungen zur Vergabe von Ausbil­
dungsplätzen, zur Vergabe von Leis­
tungsstufen, die Abfassung von Anforde­
rungsprofilen, Dienstvereinbarungen, zur 
Arbeitszeitgestaltung und zur Teilzeitar­
beit, die Einrichtung und Änderung von 
Telearbeitsplätzen sowie Organisations­
untersuchungen. 

Nach Absatz 2 kann die Beauftragte für 
Chancengleichheit von sich aus aktiv 
Maßnahmen zur gezielten beruflichen 
Förderung der weiblichen Beschäftigten 
ihrer Dienststelle, insbesondere in Berei­
chen mit geringerer Repräsentanz von 
Frauen bei der Dienststellenleitung anre­
gen (Initiativrecht). Das Initiativrecht steht 
im Zusammenhang mit ihrer Unterstüt­
zungspflicht nach Absatz 1 Satz 1. Sie hat 
das Recht, sich zu fachlichen Fragen der 
Dienststelle zur Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, der beruflichen 
Förderung von Frauen und der Verein­
barkeit von Familie und Beruf zu äußern. 
Die Beauftragte für Chancengleichheit 
kann während ihrer Arbeitszeit Sprech­
stunden durchführen und einmal im Jahr 
eine Versammlung der weiblichen Be­
schäftigten der Dienststelle einberufen. 

Absatz 3 gibt den weiblichen Beschäftig­
ten das Recht, sich ohne Einhaltung des 
Dienstwegs an die Beauftragte für Chan­
cengleichheit ihrer Dienststelle zu wen­
den. 

Nach Absatz 4 ist den Beauftragten für 
Chancengleichheit die Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch untereinander zu 
geben. 

Absatz 5 stellt klar, dass die Bestellung 
der Beauftragten für Chancengleichheit 
keinen Einfluss auf den Umfang der Auf­
gaben, Rechte und Pflichten der Perso­
nalvertretung hat. 
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§ 22 
Beanstandungsrecht 

(1) Hält die Beauftragte für Chancen­
gleichheit eine Maßnahme für unverein­
bar mit diesem Gesetz oder mit anderen 
Vorschriften über die Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern, hat sie das 
Recht, diese Maßnahme binnen einer 
Woche nach ihrer Unterrichtung schriftlich 
zu beanstanden. Bei unaufschiebbaren 
Maßnahmen kann die Dienststelle die 
Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Im 
Falle der Beanstandung hat die Dienst­
stellenleitung ihrer Dienststelle zu ent­
scheiden. Die Ablehnung der Beanstan­
dung ist gegenüber der Beauftragten für 
Chancengleichheit schriftlich zu begrün­
den. 

§ 22 (bisher § 15 FG) regelt das Bean­
standungsrecht der Beauftragten für 
Chancengleichheit. Die Beauftragte für 
Chancengleichheit ist berechtigt, eine 
Maßnahme der Dienststelle, die sie für 
unvereinbar mit diesem Gesetz oder mit 
anderen Vorschriften über die Gleichbe­
handlung von Frauen und Männern hält, 
zu beanstanden. Maßnahmen im Sinne 
des Gesetzes sind beispielsweise die Er­
stellung und Anpassung des Chancen­
gleichheitsplans, Stellenausschreibungen, 
Einstellungen und Beförderungen, die Be­
rufung oder Benennung von Personen in 
Gremien, sonstige allgemeine personelle 
sowie soziale und organisatorische Maß­
nahmen ihrer Dienststelle, die Auswirkun­
gen auf die berufliche Situation weiblicher 
Beschäftigter haben können sowie die 
Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitar­
beit, Telearbeit oder Beurlaubung aus fa­
miliären Gründen. Adressat der Bean­
standung ist nach Absatz 1 die Dienststel­
lenleitung oder die für sie handelnde Stel­
le. 

Neu ist das Schriftformerfordernis von 
Beanstandung und ablehnender Ent­
scheidung der Dienststellenleitung. Das 
Schriftformerfordernis macht deutlich, 
dass es sich bei den Beanstandungen 
nach § 22 nicht um einfach gelagerte 
Sachverhalte handelt, die durch Rückfra­
ge oder in einem Gespräch ohne weiteres 
zu klären sind. Die Beauftragte für Chan­
cengleichheit hat zu prüfen, ob eine Be­
anstandung im Einzelfall zweckmäßig und 
zielführend ist. Das Formerfordernis ver­
folgt den Zweck, dass sich die Beauftrag­
te für Chancengleichheit über die zu be­
anstandende Maßnahme und über Art 
und Umfang der von ihr für möglich gehal­
tenen gesetzlichen Unvereinbarkeit hin­
reichend Klarheit verschafft, bevor sie ei­
ne Maßnahme beanstandet und die 
Rechtsfolge nach Absatz 2 herbeiführt. 
Die Beauftragte für Chancengleichheit soll 
die beanstandete Maßnahme und die 
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(2) Die beanstandete Maßnahme soll vor 
Ablauf der Frist und vor der Entscheidung 
der Dienststellenleitung nach Absatz 1 
Satz 3 nicht vollzogen werden.  

Gründe ihrer Beanstandung schriftlich 
ihrer Dienststellenleitung mitteilen. Auf 
der anderen Seite hat die Dienststellenlei­
tung die schriftliche Beanstandung ernst­
haft zu prüfen und sich mit den Argumen­
ten und Vorschlägen der Beauftragten für 
Chancengleichheit auseinanderzusetzen. 
Hält sie die Beanstandung für unbegrün­
det, hat die Dienststellenleitung die Grün­
de hierfür der Beauftragten für Chancen­
gleichheit schriftlich mitzuteilen. 

Nach Absatz 1 hat die Beanstandung in­
nerhalb einer Frist von einer Woche zu 
erfolgen. Bei unaufschiebbaren Maßnah­
men kann die Dienststelle die Frist zur 
Beanstandung auf zwei Arbeitstage ver­
kürzen. Die Frist beginnt allerdings erst 
mit der vollständigen Unterrichtung der 
Beauftragten für Chancengleichheit durch 
die Dienststellenleitung, die Personalver­
waltung oder eine andere für die in Frage 
stehende Maßnahme zuständige Stelle zu 
laufen. Eine zufällige Kenntnisnahme ge­
nügt nicht. 

Bei Beanstandung einer personellen, or­
ganisatorischen oder sozialen Maßnah­
me, die sie mit diesem Gesetz oder mit 
anderen Vorschriften über die Gleichbe­
handlung von Frauen und Männern für 
nicht vereinbar hält, soll die Maßnahme 
nach Absatz 2 bis zur Entscheidung der 
Dienststellenleitung über die Beanstan­
dung nicht vollzogen werden. Ausnahmen 
sind nur bei dringenden, nicht aufschieb­
baren Maßnahmen zulässig. Die bereits 
bestehende Regelung wird klarer formu­
liert und räumt bisher aufgetretene 
Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung, 
die durch den Verweis auf § 14 Abs. 1 
Satz 2 FG aufgetreten sind, aus. 

Wird die Beanstandung für begründet er­
achtet, muss die beabsichtigte Maßnah­
me unterbleiben bzw. Maßnahmen oder 
ihre Folgen - soweit dies noch möglich ist 
- berichtigt werden. In Fällen, in denen 
ausnahmsweise eine Entscheidung recht­
lich nicht rückgängig zu machen (z.B. be­
amtenrechtliche Ernennung) oder der be­
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(3) Wird die Beauftragte für Chancen­
gleichheit nicht oder nicht rechtzeitig nach 
Maßgabe dieses Gesetzes beteiligt, soll 
der Vollzug bis zum Ablauf einer Woche 
nach Unterrichtung der Beauftragten für 
Chancengleichheit ausgesetzt werden. 

(4) Die Beauftragte für Chancengleichheit 
kann sich unter Einhaltung des Dienstwe­
ges über die jeweils nächsthöhere Behör­
de an die oberste Dienstbehörde wenden 
und insbesondere Beanstandungen, de­
nen auch die nächsthöhere Behörde nicht 
abhilft, zur Klärung vorlegen. 

(5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpo­
litischer Bedeutung kann sich die Beauf­
tragte für Chancengleichheit an das für 
Frauenfragen zuständige Ministerium 
wenden. 

anstandete Vorgang bereits abgeschlos­
sen ist, müssen die Ergebnisse der Bean­
standung künftig berücksichtigt werden. 

Wird die Beauftragte für Chancengleich­
heit nicht oder nicht rechtzeitig nach 
Maßgabe dieses Gesetzes beteiligt, soll 
die Dienststelle diese Maßnahme bis zum 
Ablauf einer Woche nach ordnungsge­
mäßer Unterrichtung der Beauftragten für 
Chancengleichheit nicht umsetzen. Die 
Aussetzung des Vollzugs einer Maßnah­
me soll gewährleisten, dass die Beteili­
gungsrechte der Beauftragten für Chan­
cengleichheit nach Maßgabe dieses Ge­
setzes eingehalten und das Beanstan­
dungsrecht nicht von vornherein vereitelt 
wird. 

Wie bisher § 14 Abs. 5 FG räumt Absatz 
4 den Beauftragten für Chancengleichheit 
ausdrücklich und uneingeschränkt das 
Recht ein, sich unter Einhaltung des 
Dienstweges an die oberste Dienstbehör­
de zu wenden. Neu ist der klarstellende 
Zusatz, dass insbesondere Beanstandun­
gen, denen die Dienststelle und auch die 
nächsthöhere Behörde nicht abhelfen, der 
obersten Dienststelle zur Klärung vorge­
legt werden können.  

Nach Absatz 5 kann sich wie bisher (§ 14 
Abs. 5 FG) jede Beauftragte für Chan­
cengleichheit bei Fragen von allgemeiner 
frauenpolitischer Bedeutung an das für 
Frauenfragen zuständige Ministerium 
wenden. 

§ 23 
Aufgaben der Gemeinden und der 

Landkreise 

(1) Die Verwirklichung des Verfassungs­
gebots der Gleichberechtigung von Frau­
en und Männern ist auch eine kommunale 
Aufgabe. Die Gemeinden und die Land­
kreise stellen durch geeignete Maßnah­
men sicher, dass Aufgaben der Frauen­
förderung wahrgenommen werden und 
Chancengleichheit als durchgängiges 
Leitprinzip in allen kommunalen Aufga­

§ 23 entspricht § 19a FG, der durch das 
Verwaltungsstruktur-Reformgesetz in das 
Gesetz aufgenommen wurde. § 23 ver­
deutlicht, dass es auch zu den Aufgaben 
der Kommunen gehört, den Verfassungs­
auftrag der Gleichberechtigung von Frau­
en und Männern nach Artikel 3 Abs. 2 GG 
durchzusetzen und entsprechende Struk­
turen zu schaffen, die der Gleichstellung 
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benbereichen berücksichtigt sowie inhalt­
lich und fachlich begleitet wird. 

(2) Die Stadt- und Landkreise benennen 
eine Person oder eine Organisationsein­
heit, die Aufgaben der fachlichen und in­
haltlichen Begleitung wahrnimmt. Ihr ste­
hen zur Wahrnehmung der behördenin­
ternen Frauenförderung insbesondere 
folgende Rechte zu: 
1. In Angelegenheiten der behördeninter­

nen Frauenförderung hat sie ein unmit­
telbares Vortragsrecht bei der Behör­
denleitung. 

2. Bei Stellenbesetzungen in Bereichen 
geringerer Repräsentanz von Frauen 
kann sie an Vorstellungs- und Aus­
wahlgesprächen teilnehmen, soweit 
nicht nur Frauen oder nur Männer die 
vorgesehenen Voraussetzungen für 
die Besetzung der Personalstelle oder 
des zu vergebenden Amtes erfüllen 
und soweit an der Personalentschei­
dung nicht mindestens eine weibliche 
Person beteiligt ist. 

wirksam verpflichtet sind. Dabei geht es 
sowohl um Maßnahmen der internen als 
auch externen Frauenförderung, ebenso 
wie um strukturelle Maßnahmen (Gender 
Mainstreaming) zur Herstellung gleicher 
Chancen für Frauen und Männer. Die 
Gemeinden, Stadt- und Landkreise haben 
durch geeignete Maßnahmen sicherzu­
stellen, dass Aufgaben der Frauenförde­
rung wahrgenommen werden und Chan­
cengleichheit als durchgängiges Leitprin­
zip in allen kommunalen Aufgabenberei­
chen berücksichtigt sowie inhaltlich und 
fachlich begleitet wird. Hierdurch sollen 
zugleich auch mögliche Nachteile für die 
von der Eingliederung in die Bürgermeis­
ter- und Landratsämter erfassten Mitar­
beiterinnen und Mitarbeiter kompensiert 
werden, deren Behörden vor der Einglie­
derung zur Anwendung dieses Gesetzes 
verpflichtet waren. Absatz 1 berücksichtigt 
die Selbstverwaltungshoheit der Kommu­
nen. Die Frage, wie diese Aufgabe im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal­
tungshoheit wahrgenommen wird und 
welche Strukturen sinnvoll und notwendig 
sind, liegt im Entscheidungs- und Verant­
wortungsbereich der Kommunen. 

Absatz 2 verpflichtet darüber hinaus die 
Stadt- und Landkreise, eine zuständige 
Person oder eine Organisationseinheit zu 
benennen, die die Aufgabenwahrneh­
mung nach Absatz 1 inhaltlich und fach­
lich begleitet. Im Rahmen der Selbstver­
waltungshoheit der Kommunen legen die 
Stadt- und Landkreise eigenverantwortlich 
fest, wie und von welcher Stelle diese 
fachliche und inhaltliche Begleitung wahr­
genommen wird. Dabei bietet es sich an, 
eine entsprechende Anwendung einzelner 
Vorschriften dieses Gesetzes zu prüfen 
und gegebenenfalls zur Wahrnehmung 
durch die Person oder Organisationsein­
heit zu übernehmen. 
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3. Bei der Planung und Gestaltung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
ist ihr Gelegenheit zur Beteiligung zu 
geben. 

4. Sie besitzt ein Initiativrecht für Maß­
nahmen zur gezielten beruflichen För­
derung von Frauen. 

§ 24 
Chancengleichheitspläne 

(1) Gemeinden mit mehr als 8 000 Ein­
wohnern sowie Stadt- und Landkreise sol­
len Chancengleichheitspläne erstellen.  

(2) Der Kommunalverband für Jugend 
und Soziales soll einen Chancengleich­
heitsplan erstellen. 

(3) Für die Zweckverbände, die Gemein­
deverwaltungsverbände, den Kommuna­
len Versorgungsverband, die Gemeinde­
prüfungsanstalt, die Datenzentrale, die 
Nachbarschaftsverbände, die Regional­
verbände und den Verband Region Stutt­
gart gilt, soweit sie 50 und mehr Personen 
beschäftigen, Absatz 1 entsprechend. 

(4) Die vorstehend bezeichneten Stellen 
regeln in eigener Verantwortung die Er­
stellung der Chancengleichheitspläne und 
das Verfahren. 

Der bisherige § 19 FG bleibt ohne inhaltli­
che Änderung und wird § 24. Insoweit 
kann hierzu auf die frühere Begründung 
verwiesen werden (Landtagsdrucksache 
11/6212 vom 14. Juli 1995). Aus Gründen 
einer einheitlichen Terminologie wird der 
Begriff „Frauenförderplan“ durch die Be­
zeichnung „Chancengleichheitsplan“ er­
setzt. 

§ 25 
Berichtspflicht 

Die Landesregierung legt dem Landtag 
alle fünf Jahre einen Bilanzbericht vor. 
Der Bilanzbericht hat eine Bestandsauf­
nahme und Darstellung der Entwicklung 
des Frauenanteils im öffentlichen Dienst 
des Landes sowie eine Übersicht über die 
Besetzung der Stellen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben zu enthalten.  

Die Berichtspflicht - bisher im § 20 FG 
festgelegt – wird mit geänderter Fassung 
in § 25 geregelt. 

Die Verpflichtung, dem Landtag „erstmals 
fünf Jahre nach Inkrafttreten des Geset­
zes eine Frauenbericht vorzulegen“ wird 
gestrichen. Der Begriff „Frauenbericht“ 
wird durch die Bezeichnung „Bilanzbe­
rícht“ ersetzt. 

§ 25 konkretisiert den Inhalt der Bericht­
erstattung. Danach hat die Landesregie­
rung alle fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes dem Landtag einen Be­
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richt vorzulegen, der eine Bestandsauf­
nahme und Darstellung der Entwicklung 
des Frauenanteils im öffentlichen Dienst 
des Landes sowie eine Übersicht über die 
Besetzung der Stellen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben zu enthalten hat. 

§ 26
Übergangsvorschrift 

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes er­
stellte Frauenförderpläne gelten bis zum 
Ablauf des Geltungszeitraums als Chan­
cengleichheitspläne weiter. 

(2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes be­
stellte Frauenvertreterinnen bleiben bis 
zum Ende des Zeitraums, für den sie be­
stellt wurden, als Beauftragte für Chan­
cengleichheit im Amt.  

Absatz 1 bestimmt, dass die vor Inkraft­
treten dieses Gesetzes erstellten Frauen­
förderpläne bis zum Ablauf ihrer Geltung 
als Chancengleichheitspläne weiter gel­
ten. Die bestehenden Frauenförderpläne 
müssen damit nicht vor Ablauf ihrer Gel­
tungsdauer neu erstellt werden. Alle an­
deren Vorschriften über Chancengleich­
heitspläne sind auf die bereits erstellten 
Frauenförderpläne entsprechend anzu­
wenden.  

Nach Absatz 2 bleiben die vor Inkrafttre­
ten dieses Gesetzes bestellten Frauen­
vertreterinnen bis zum Ende des Zeit­
raums, für den sie bestellt wurden, als 
Beauftragte für Chancengleichheit im 
Amt. 

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengeset­

zes 
Das Landesbeamtengesetz in der Fas­
sung vom 19. März 1996 (GBl. S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge­
setzes vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321), 
wird wie folgt geändert: 

§ 11 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange­
fügt: 

„Dem stehen gesetzliche Maßnahmen zur 
Förderung von Beamtinnen zur Durchset­
zung der tatsächlichen Gleichstellung im 
Erwerbsleben nicht entgegen.“ 

In § 11 wird zur Klarstellung die Regelung 
aufgenommen, nach der begünstigende 
gesetzliche Maßnahmen zur beruflichen 
Förderung von Frauen nicht gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung versto­
ßen. Diese klarstellende Regelung ent­
spricht dem Verfassungsauftrag nach Ar­
tikel 3 Abs. 2 Satz 2 GG sowie Artikel 141 
Abs. 4 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft. Nach Artikel 
141 Abs. 4 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft sind die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die effekti­
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ve Gewährleistung der vollen Gleichstel­
lung von Frauen und Männern im Arbeits­
leben nicht gehindert, zur Erleichterung 
der Berufstätigkeit des unterrepräsentier­
ten Geschlechts oder zur Verhinderung 
bzw. zum Ausgleich von Benachteiligun­
gen in der beruflichen Laufbahn spezifi­
sche Vergünstigungen beizubehalten o­
der zu beschließen. 

Artikel 3 

Änderung des Landespersonalvertre­

tungsgesetzes
 

Das Landespersonalvertretungsgesetz 
in der Fassung vom 1. Februar 1996 
(GBl. S. 205), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 
(GBl. S. 321), wird wie folgt geändert: 

1. 	 In § 34 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 
Satz 1 wird jeweils das Wort „Frau­
envertreterin“ durch die Worte „Be­
auftragten für Chancengleichheit“ 
ersetzt. 

2. 	 § 41 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort 
„Frauenvertreterin“ durch die Worte 
„Beauftragten für Chancengleich­
heit“ ersetzt. Die Inhaltsübersicht 
ist entsprechend anzupassen. 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 
„Frauenvertreterin“ durch die Worte 
„Beauftragte für Chancengleichheit“ 
ersetzt. 

3. 	 § 79 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Nummer 16 wird das Wort 
„Frauenförderplans“ durch 
das Wort „Chancengleich­
heitsplans“ ersetzt. 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur 
Angleichung der Bezeichnung „Frauen­
vertreterin“ an den in Artikel 1 verwende­
ten Begriff der „Beauftragten für Chan­
cengleichheit“. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung 
zur Angleichung der bisher verwendeten 
Bezeichnung „Frauenvertreterin“ an den 
in Artikel 1 verwendeten Begriff der „Be­
auftragten für Chancengleichheit“. 

Zu Nummer 3 

Der Begriff „Frauenförderplan“ wird in An­
gleichung an die in Artikel 1 verwendete 
Terminologie durch die Bezeichnung 
„Chancengleichheitsplan“ ersetzt. 
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b) Nummer 17 erhält folgende 
Fassung: 

„17. Abberufung der Beauftrag­
ten für Chancengleichheit.“ 

Die Regelung in § 79 Abs. 3 Nr. 17 LPVG 
ist eine Folgeänderung zur Angleichung 
an das in Artikel 1 § 17 geregelte Verfah­
ren zur Bestellung der Beauftragten für 
Chancengleichheit durch Wahl. Das bis­
her in § 12 Abs.1 FG geregelte Bestel­
lungsverfahren entweder nach vorange­
gangener Wahl oder durch Ausschrei­
bung mit anschließender Bestellung durch 
die Dienststellenleitung ist mit einem er­
heblichen Verwaltungsaufwand verbun­
den und soll daher künftig entfallen. Die 
Wahl wird gesetzlicher Regelfall. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Chancen für Frauen und der Vereinba­
rung von Familie und Beruf im öffentli­
chen Dienst des Landes Baden-
Württemberg vom 21. Dezember 1995 
(GBl. S. 890), zuletzt geändert durch Arti­
kel 120 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 
(GBl. S. 469), außer Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Gesetz zur Förderung der beruflichen 
Chancen für Frauen und der Vereinba­
rung von Familie und Beruf im öffentli­
chen Dienst des Landes Baden-
Württemberg vom 21. Dezember 1995 
(GBl. S. 890), zuletzt geändert durch Arti­
kel 120 des Verwaltungsstruktur-Reform 
Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), 
außer Kraft. 




